
  

Satzung der Kommunalen Zusatzversor-
gungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatz-
versorgung) vom 24. November 2014 zuletzt 
geändert durch die 7. Änderung vom 18. Juli 
2019 

Satzung der Kommunalen Zusatzversor-
gungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatz-
versorgung) vom 24. November 2014 zuletzt 
geändert durch die 8. Änderung vom 11. Mai 
2023 

§ 2  
Aufgaben, Rechtsgrundlagen 

§ 2  
Aufgaben, Rechtsgrundlagen 

 
 
… 
(2) 1Die in der Satzung festgelegten Vorausset-
zungen und Inhalte der Einzelversicherungsver-
hältnisse sowie die Versicherungsleistungen 
richten sich nach den Bestimmungen des Tarif-
vertrags über die zusätzliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes - Al-
tersvorsorge-TV - (ATV-K).  
 

§ 2 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
… 
(2) 1Die in der Satzung festgelegten Vorausset-
zungen und Inhalte der Einzelversicherungsver-
hältnisse sowie die Versicherungsleistungen 
richten sich nach den Bestimmungen des Tarif-
vertrags über die zusätzliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes - Al-
tersvorsorge-TV-Kommunal - (ATV-K). 

§ 5 
Aufgaben des Kassenausschusses 

§ 5 
Aufgaben des Kassenausschusses 

 
 
(1) 1Der Kassenausschuss beschließt über 
grundsätzliche Angelegenheiten. 2Hierzu gehö-
ren insbesondere  
 
1. die Satzung einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen und ihre Änderun-
gen,  
2. die Bestellung der Verantwortlichen Aktua-
rin/des Verantwortlichen Aktuars (§ 8),  
3. die Feststellung und Änderung des Wirt-
schaftsplans, die Feststellung des Jahresab-
schlusses und die Verwendung des Bilanzge-
winns oder die Deckung des Bilanzverlustes, die 
Entlastung der Leiterin/des Leiters der Kasse 
und der Geschäftsführerin/des Geschäftsführers 
sowie die Bestellung einer Wirtschaftsprüfe-
rin/eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft,  
4. die Höhe des Sanierungsgeldes (§ 63),  
5. die Höhe der Zusatzbeiträge (§ 64),  
6. die Höhe des Pflichtbeitrages (§ 62 Absatz 1),  
7. die Verteilung der Überschüsse (§§ 66, 68) 
und Maßnahmen zur Deckung von Fehlbeträgen 
(§ 59),  
8. Richtlinien zum Vollzug der Satzung,  
9. die Zustimmung zu Durchführungsvorschrif-
ten,  
10. die Zustimmung zur Aufnahme von Mitglie-
dern, die unter § 3 Nummer 4 fallen,  
11. die Verwendung des Vermögens bei der 
Auflösung der Kasse (§ 10),  
12. Einsprüche gegen Entscheidungen der 
Kasse, sofern diese dem Einspruch nicht statt-
gibt (§ 46 Absatz 7) und  

§ 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
(1) 1Der Kassenausschuss beschließt über 
grundsätzliche Angelegenheiten. 2Hierzu gehö-
ren insbesondere 
 
1. die Satzung einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die freiwillige 
Versicherung und ihre Änderungen,  
2. die Bestellung der Verantwortlichen Aktuarin 
/des Verantwortlichen Aktuars nach § 8, 
3. die Feststellung und Änderung des Wirt-
schaftsplans, die Feststellung des Jahresab-
schlusses und die Verwendung des Bilanzge-
winns oder die Deckung des Bilanzverlustes, die 
Entlastung der Leiterin/des Leiters der Kasse 
und der Geschäftsführerin/des Geschäftsführers 
sowie die Bestellung einer Wirtschaftsprüferin/ei-
nes Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, 
4. die Aufwendungen für die Pflichtversiche-
rung nach § 61 sowie der Anteil der Umlage-
finanzierung und der kapitalgedeckten Finan-
zierung und die daraus resultierenden Hebes-
ätze im Abrechnungsverband II nach § 55 Ab-
satz 3 Satz 4,  
5. die Verteilung der Überschüsse nach den §§ 
66 und 68 sowie Maßnahmen zur Deckung von 
Fehlbeträgen nach § 59, 
6. Richtlinien zum Vollzug der Satzung, 
7. die Zustimmung zu Durchführungsvorschrif-
ten, 
8. die Zustimmung zur Aufnahme von Mitglie-
dern, die unter § 3 Nummer 4 fallen, 
9. die Verwendung des Vermögens bei der Auf-
lösung der Kasse nach § 10, 
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13. die Anhörung zur Bestellung einer Ge-
schäftsführerin/eines Geschäftsführers.  
 
 

10. Einsprüche gegen Entscheidungen der 
Kasse, sofern diese dem Einspruch nicht statt-
gibt nach § 46 Absatz 7 und 
11. die Anhörung zur Bestellung einer Geschäfts-
führerin/eines Geschäftsführers. 
 

§ 6 
Sitzungen des Kassenausschusses 

§ 6 
Sitzungen des Kassenausschusses 

 
 
 
(1) 1Der Kassenausschuss muss jährlich einmal 
tagen. 2Zu den Sitzungen des Kassenausschus-
ses lädt die Vorsitzende/der Vorsitzende die Mit-
glieder und die Aufsicht mit einer Frist von min-
destens 14 Tagen unter Bekanntgabe der im 
Benehmen mit der Geschäftsführerin/dem Ge-
schäftsführer festgesetzten Tagesordnung 
schriftlich ein. 3Die Frist gilt als gewahrt, wenn 
die Ladung 17 Tage vor der Sitzung zur Post 
gegeben oder per Email versandt wird. 4Die Vor-
sitzende/Der Vorsitzende hat die Verhandlungs-
gegenstände aufzunehmen, die ihr/ihm von min-
destens vier Mitgliedern des Kassenausschus-
ses innerhalb einer Frist von 21 Tagen vor der 
Sitzung vorgelegt werden. 
 
… 
(9) 1In geeigneten Fällen kann die Vorsit-
zende/der Vorsitzende ohne Sitzung schriftlich 
oder auf elektronischem Weg abstimmen las-
sen. 2Auf Antrag von mindestens vier Mitglie-
dern des Kassenausschusses ist jedoch eine 
mündliche Beratung und Abstimmung in einer 
Sitzung herbeizuführen. 3Die Vorsitzende/Der 
Vorsitzende informiert die Mitglieder des Kas-
senausschusses und die Geschäftsführerin/den 
Geschäftsführer unverzüglich über das Abstim-
mungsergebnis. 4Dabei hat sie/er den gleichen 
Weg wie bei der Abstimmung zu wählen. 

§ 6 Absätze 1 und 9 werden wie folgt geän-
dert: 
 
(1) 1Der Kassenausschuss muss jährlich einmal 
tagen. 2Zu den Sitzungen des Kassenausschus-
ses lädt die Vorsitzende/der Vorsitzende die Mit-
glieder und die Aufsicht mit einer Frist von min-
destens 14 Tagen unter Bekanntgabe der im Be-
nehmen mit der Geschäftsführerin/dem Ge-
schäftsführer festgesetzten Tagesordnung in 
Textform ein. 3Die Frist gilt als gewahrt, wenn 
die Ladung 17 Tage vor der Sitzung zur Post ge-
geben oder per Email versandt wird. 4Die Vorsit-
zende/der Vorsitzende hat die Verhandlungsge-
genstände aufzunehmen, die ihr/ihm von min-
destens vier Mitgliedern des Kassenausschus-
ses innerhalb einer Frist von 21 Tagen vor der 
Sitzung vorgelegt werden.  
 
… 
(9) 1In geeigneten Fällen kann die Vorsit-
zende/der Vorsitzende ohne Sitzung in Text-
form oder auf elektronischem Weg abstimmen 
lassen. 2Auf Antrag von mindestens vier Mitglie-
dern des Kassenausschusses ist jedoch eine 
mündliche Beratung und Abstimmung in einer 
Sitzung herbeizuführen. 3Die Vorsitzende/der 
Vorsitzende informiert die Mitglieder des Kas-
senausschusses und die Geschäftsführerin/den 
Geschäftsführer unverzüglich über das Abstim-
mungsergebnis. 4Dabei hat sie/er den gleichen 
Weg wie bei der Abstimmung zu wählen. 
 

§ 6a 
Virtuelle Sitzungen des Kassenausschusses 

§ 6a 
Virtuelle Sitzungen des Kassenausschusses 

 
 

Gab es bisher nicht. 
 

 

 

§ 6a wird wie folgt neu eingefügt: 
 
(1) 1Sitzungen des Kassenausschusses kön-
nen auch ohne physische Präsenz der Mit-
glieder oder eines Teils der Mitglieder abge-
halten werden (virtuelle Sitzungen). 2Die Ent-
scheidung über die Durchführung einer Sit-
zung in virtueller Form trifft die/der Vorsit-
zende des Kassenausschusses im Beneh-
men mit der Leiterin/dem Leiter der Kasse. 
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(2) Virtuelle Sitzungen des Kassenausschus-
ses sollen in Bild und Ton übertragen wer-
den. 
  
(3) 1Im Falle einer virtuellen Sitzung gelten 
zugeschaltete Mitglieder als anwesend im 
Sinne von § 6 Absatz 7 Satz 1, solange sie 
zumindest über eine Tonverbindung zu den 
übrigen Teilnehmenden verfügen. 2Im Falle 
einer hybriden Sitzung gilt entsprechendes 
für die nach Satz 1 zugeschalteten Mitglie-
der. 3Die per Bild- und/oder Tonübertragung 
teilnehmenden Mitglieder stellen die Wah-
rung der Nichtöffentlichkeit der Sitzung in ei-
gener Verantwortung sicher. 
 
(4) 1Die Stimmabgabe zur Beschlussfassung 
erfolgt bei Mitgliedern, die per Bild und Ton 
teilnehmen, über das Heben einer Hand, wel-
ches im Bild erkennbar ist, und bei Mitglie-
dern, die ausschließlich per Ton teilnehmen, 
über eine Einzelabfrage durch die Vorsit-
zende/den Vorsitzenden und eine klar artiku-
lierte Zustimmung, Ablehnung oder Enthal-
tung. 2Im Anschluss an die Stimmabgabe 
gibt die/der Vorsitzende das Abstimmergeb-
nis bekannt. 3Einwände hiergegen können 
nur bis zum Aufruf des nächsten Tagesord-
nungspunktes nach Bekanntgabe des Ab-
stimmergebnisses erhoben werden.     
 
(5) Alle weiteren Regelungen zu den Sitzun-
gen und zur Beschlussfassung des Kassen-
ausschusses bleiben unberührt, soweit die 
Absätze 1 bis 4 keine davon abweichenden 
Festlegungen enthalten. 
 

§ 9 
Aufsicht, Beanstandung 

§ 9 
Aufsicht, Beanstandung 

 
 
 
(1) Die Aufsicht über die Kasse übt das Ministe-
rium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung des Landes Nordrhein-Westfalen aus. 
 
… 
(3) 1Verletzt ein Beschluss des Kassenausschus-
ses das geltende Recht, so hat die Leiterin/der 
Leiter der Kasse den Beschluss zu beanstanden; 
sie/er kann hierzu durch das Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen angewiesen wer-
den. 2§ 19 Absatz 1 der Landschaftsverbands-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 657) in der jeweils geltenden Fas-
sung findet entsprechende Anwendung; an die 

§ 9 Absatz 1 und Absatz 3 Satz 1 werden wie 
folgt geändert: 
 
(1) Die Aufsicht über die Kasse übt das für Kom-
munales zuständige Ministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen aus. 
 
… 
(3) 1Verletzt ein Beschluss des Kassenaus-
schusses das geltende Recht, so hat die Leite-
rin/der Leiter der Kasse den Beschluss zu bean-
standen. 2Sie/er kann hierzu durch die Aufsicht 
angewiesen werden. 3§ 19 Absatz 1 der Land-
schaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657) in 
der jeweils geltenden Fassung findet entspre-
chende Anwendung. 4An die Stelle der Land-
schaftsversammlung tritt der Kassenausschuss.“ 
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Stelle der Landschaftsversammlung tritt der Kas-
senausschuss.“ 
 

 

§ 10 
Auflösung der Kasse 

§ 10 
Auflösung der Kasse 

 
 
… 
(2) 1Im Fall der Auflösung sind zunächst die Ver-
bindlichkeiten der Kasse gegenüber Dritten zu 
erfüllen. 2Im Übrigen sind zunächst die Ansprü-
che der Rentenempfänger auf Leistungen, so-
weit sie auf freiwilligen Beitragsleistungen oder 
bis zum 31. Dezember 1977 entrichteten Beiträ-
gen beruhen, sicherzustellen und dann die An-
wartschaften der bei der Kasse versicherten 
Personen auf diese Leistungen abzufinden. 
3Aus dem restlichen Kassenvermögen sind die 
Ansprüche der Rentenempfänger hinsichtlich 
anderer als der in Satz 2 angeführten Leistungs-
teile abzufinden. 
 

§ 10 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
… 
(2) 1Im Fall der Auflösung sind zunächst die Ver-
bindlichkeiten der Kasse gegenüber Dritten zu 
erfüllen. 2Im Übrigen sind zunächst die Ansprü-
che der Rentenempfänger auf Leistungen, so-
weit sie auf arbeitnehmerfinanzierten Bei-
tragsleistungen, Eigenbeteiligungen der 
Pflichtversicherten oder bis zum 31. Dezember 
1977 entrichteten Beiträgen beruhen, sicherzu-
stellen und dann die Anwartschaften der bei der 
Kasse versicherten Personen auf diese Leistun-
gen abzufinden. 3Aus dem restlichen Kassenver-
mögen sind die Ansprüche der Rentenempfän-
ger hinsichtlich anderer als der in Satz 2 ange-
führten Leistungsteile abzufinden.  
 

§ 12 
Fortsetzung von Mitgliedschaften 

§ 12 
Fortsetzung von Mitgliedschaften 

 
 
… 
(2) 1Ist in dieser Vereinbarung vorgesehen, dass 
nur die in dem in der Vereinbarung festgelegten 
Zeitpunkt vorhandenen pflichtversicherten Be-
schäftigten weiterhin zu versichern sind, so kann 
die Zahlung eines Abgeltungsbetrages verlangt 
werden, der nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik gewährleistet, dass 
zusammen mit den Aufwendungen für die 
Pflichtversicherung (§ 61) die Verpflichtungen 
auf Grund  
1. der Ansprüche und Anwartschaften im Sinne 
des § 15a Absatz 1 und der verfallbaren Anwart-
schaften aus den am Stichtag bestehenden 
Pflichtversicherungen und  
2. der künftigen Ansprüche und Anwartschaften 
aus den am Stichtag bestehenden Pflichtversi-
cherungen  
auf Dauer erfüllt sind und die Verwaltungskosten 
abgedeckt werden können. 2Als Stichtag gilt der 
Tag des Ausscheidens; § 15 Absatz 5, § 15a 
Absätze 2 bis 6 gelten entsprechend.  
 
 
 
 
 
 
 

§ 12 Absätze 2 und 3 werden wie folgt geän-
dert: 
… 
(2) 1Ist in dieser Vereinbarung vorgesehen, dass 
nur die in dem in der Vereinbarung festgelegten 
Zeitpunkt vorhandenen pflichtversicherten Be-
schäftigten weiterhin zu versichern sind, so kann 
die Zahlung eines Abgeltungsbetrages verlangt 
werden, der nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik gewährleistet, dass 
zusammen mit den Aufwendungen für die Pflicht-
versicherung nach § 61 die Verpflichtungen auf 
Grund 

1. der Ansprüche und Anwartschaften im 
Sinne des § 15a Absatz 1 beziehungs-
weise im Sinne des § 59b Absatz 2 und 
der verfallbaren Anwartschaften aus den 
am Stichtag bestehenden Pflichtversiche-
rungen und 

2. der künftigen Ansprüche und Anwartschaf-
ten aus den am Stichtag bestehenden 
Pflichtversicherungen  

auf Dauer erfüllt sind und die Verwaltungskosten 
abgedeckt werden können. 2Als Stichtag gilt der 
Tag des Ausscheidens. 3§ 15 Absatz 5, § 15a Ab-
sätze 2 bis 6 beziehungsweise § 59a Absatz 7 
und § 59b Absätze 3 und 4 gelten entspre-
chend. 
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(3) 1Im Rahmen der Vereinbarung kann vorge-
sehen werden, dass nach Ablauf eines De-
ckungsabschnittes die den Berechnungen nach 
Absatz 2 zugrunde liegenden versicherungsma-
thematischen Annahmen unter Berücksichtigung 
der zwischenzeitlichen Entwicklung überprüft 
werden. 2Ergeben sich Überzahlungen, sind 
diese zu verrechnen; ergeben sich Fehlbeträge, 
ist das Mitglied zum Ausgleich verpflichtet. 
3Scheidet ein Mitglied aus, so ist auf den Aus-
gleichsbetrag nach § 15a der bereits geleistete 
Abgeltungsbetrag anzurechnen. 
 

(3) 1Im Rahmen der Vereinbarung kann vorgese-
hen werden, dass nach Ablauf eines mit dem 
Mitglied festzulegenden Zeitraums die den Be-
rechnungen nach Absatz 2 zugrunde liegenden 
versicherungsmathematischen Annahmen unter 
Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Ent-
wicklung überprüft werden. 2Ergeben sich Über-
zahlungen, sind diese zu verrechnen. 3Ergeben 
sich Fehlbeträge, ist das Mitglied zum Ausgleich 
verpflichtet. 4Scheidet ein Mitglied aus, so ist auf 
den Ausgleichsbetrag nach § 15a beziehungs-
weise den Einmalbetrag nach § 59b der bereits 
geleistete Abgeltungsbetrag anzurechnen. 
 

§ 12a 
Personalgestellung 

§ 12a 
Personalgestellung 

 
 
(1) 1Ein Mitglied im Abrechnungsverband I, das 
einem Dritten, der dort nicht Mitglied ist, Perso-
nal stellt (zum Beispiel § 4 Absatz 3 TVöD), ist, 
vorbehaltlich der Regelungen in den folgenden 
Absätzen, verpflichtet, für die dem Dritten ge-
stellten Pflichtversicherten und die diesem Ver-
sichertenbestand zuzuordnenden Ansprüche 
und Anwartschaften auf Grund früherer Pflicht-
versicherungen einen anteiligen Abgeltungsbe-
trag entsprechend § 12 Absatz 2 an die Kasse 
zu zahlen. 2§ 12 Absatz 5 Satz 4 gilt entspre-
chend.  
 
 
(2) Ein Abgeltungsbetrag fällt nicht an, wenn der 
Dritte ebenfalls Mitglied im Abrechnungsverband 
I der Kasse ist (zum Beispiel bei einer interkom-
munalen Zusammenarbeit) oder eine Vereinba-
rung nach § 12 Absatz 5 geschlossen hat. 
 
 
 
(3) 1Die Kasse wird von der Erhebung des Ab-
geltungsbetrages in aller Regel absehen, soweit 
mit den Personalgestellungen keine wesentli-
chen finanziellen Ausfälle für den Abrechnungs-
verband I verbunden sind. 2Als nicht wesentlich 
wird ein finanzieller Ausfall eingestuft, soweit  
1. das Verhältnis der zusatzversorgungspflichti-
gen Jahresentgeltsumme der gestellten Be-
schäftigten zur zusatzversorgungspflichtigen 
Jahresentgeltsumme aller Beschäftigten des 
Mitglieds jeweils bereinigt um lineare Entgelt-
steigerungen - oder  
2. das Verhältnis der Anzahl der gestellten 
pflichtversicherten Beschäftigten des Mitglieds 
zur Anzahl seiner insgesamt angemeldeten 
pflichtversicherten Beschäftigten - gemessen in 
Vollzeitäquivalenten –  

§ 12a wird wie folgt geändert: 
 
(1) 1Ein Mitglied der Kasse, das einem Dritten, 
der nicht Mitglied in demselben Abrechnungs-
verband der Pflichtversicherung ist, Personal 
stellt (zum Beispiel nach § 4 Absatz 3 TVöD), ist, 
vorbehaltlich der Regelungen in den folgenden 
Absätzen, verpflichtet, für die dem Dritten gestell-
ten Pflichtversicherten und die diesem Versicher-
tenbestand zuzuordnenden Ansprüche und An-
wartschaften auf Grund früherer Pflichtversiche-
rungen einen Abgeltungsbetrag entsprechend § 
12 Absatz 2 an die Kasse zu zahlen. 2§ 12 Absatz 
5 Satz 4 gilt entsprechend.  
 
 
(2) Ein Abgeltungsbetrag fällt nicht an, wenn der 
Dritte ebenfalls Mitglied im selben Abrechnungs-
verband der Pflichtversicherung ist, dem auch 
das Personal stellende Mitglied angehört 
(zum Beispiel bei einer interkommunalen Zusam-
menarbeit), oder eine Vereinbarung nach § 12 
Absatz 5 geschlossen hat. 
 
(3) 1Die Kasse wird von der Erhebung des Abgel-
tungsbetrages in aller Regel absehen, soweit mit 
den Personalgestellungen keine wesentlichen fi-
nanziellen Ausfälle für denjenigen Abrech-
nungsverband der Pflichtversicherung, dem 
das Personal stellende Mitglied angehört, ver-
bunden sind. 2Als nicht wesentlich wird ein finan-
zieller Ausfall eingestuft, soweit  

1.  das Verhältnis der zusatzversorgungs-
pflichtigen Jahresentgeltsumme der ge-
stellten Beschäftigten zur zusatzversor-
gungspflichtigen Jahresentgeltsumme aller 
Beschäftigten des Mitglieds jeweils berei-
nigt um lineare Entgeltsteigerungen - oder 

2. das Verhältnis der Anzahl der gestellten 
pflichtversicherten Beschäftigten des 
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im Abrechnungsverband I in einem ersten Be-
trachtungszeitraum insgesamt um nicht mehr als 
5 Prozent und in einem zweiten Betrachtungs-
zeitraum um nicht mehr als jeweils 1 Prozent in 
jedem einzelnen Jahr dieses Zeitraumes be-
trägt. 3Der erste Betrachtungszeitraum beginnt 
zu dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der ers-
ten Personalgestellung und endet mit Ablauf von 
fünf Jahren danach; der zweite Betrachtungs-
zeitraum schließt sich an den ersten an und en-
det mit Ablauf von weiteren fünf Jahren. 4Eine 
vom Mitglied in anderen Bereichen innerhalb 
dieser Betrachtungszeiträume vorgenommene 
Personalaufstockung wird jeweils zu seinen 
Gunsten berücksichtigt, es sei denn, dass diese 
Personalaufstockung innerhalb von fünf Jahren 
nach der Aufstockung wieder rückgängig ge-
macht wird. 5Werden die Regelungen dieses Ab-
satzes in den dafür vorgesehenen Jahren nicht 
genutzt, ist eine Übertragung auf andere Zeit-
räume ausgeschlossen.  
 
 
 
 

(4) Mitglieder im Abrechnungsverband I, die von 
einer Personalgestellung Gebrauch machen 
wollen, können von der Kasse eine Beratung 
über Alternativen beanspruchen, die auch einen 
etwaigen Wechsel in den Abrechnungsverband 
II umfassen.  
 
(5) Die Kosten für die erforderlichen versiche-
rungsmathematischen Berechnungen trägt das 
Mitglied.  
 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, 
wenn Aufgaben und die bisherigen Pflichtversi-
cherten beim Mitglied verbleiben, die zur dauer-
haften Aufgabenerfüllung notwendig werdenden 
Neu- oder Ersatzeinstellungen jedoch von ei-
nem Arbeitgeber, der nicht Mitglied im Abrech-
nungsverband I der Kasse ist, vorgenommen 
werden und diese Beschäftigten dem Mitglied im 
Wege der Personalgestellung zur Verfügung ge-
stellt werden. 
… 

Mitglieds zur Anzahl seiner insgesamt an-
gemeldeten pflichtversicherten Beschäftig-
ten - gemessen in Vollzeitäquivalenten -  

in einem ersten Betrachtungszeitraum insge-
samt um nicht mehr als 5 Prozent und in einem 
zweiten Betrachtungszeitraum um nicht mehr als 
jeweils 1 Prozent in jedem einzelnen Jahr dieses 
Zeitraumes beträgt. 3Der erste Betrachtungszeit-
raum beginnt zu dem Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der ersten Personalgestellung und endet 
mit Ablauf von fünf Jahren danach. 4Der zweite 
Betrachtungszeitraum schließt sich an den ers-
ten an und endet mit Ablauf von weiteren fünf 
Jahren. 5Eine von dem das Personal stellen-
den Mitglied in anderen Bereichen innerhalb 
dieser Betrachtungszeiträume vorgenommene 
Personalaufstockung wird jeweils zu seinen 
Gunsten berücksichtigt, es sei denn, dass diese 
Personalaufstockung innerhalb von fünf Jahren 
nach der Aufstockung wieder rückgängig ge-
macht wird. 6Werden die Regelungen dieses Ab-
satzes in den dafür vorgesehenen Jahren nicht 
genutzt, ist eine Übertragung auf andere Zeit-
räume ausgeschlossen.   
 
(4) Mitglieder, die von einer Personalgestellung 
Gebrauch machen wollen, können von der Kasse 
eine Beratung über Alternativen beanspruchen.  
 
 
 
 
(5) Die Kosten für die erforderlichen versiche-
rungsmathematischen Berechnungen zur Er-
mittlung des Abgeltungsbetrages nach Ab-
satz 1 trägt das Mitglied. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, 
wenn Aufgaben und die bisherigen Pflichtversi-
cherten beim Mitglied verbleiben, die zur dauer-
haften Aufgabenerfüllung notwendig werdenden 
Neu- oder Ersatzeinstellungen jedoch von einem 
anderen Arbeitgeber vorgenommen werden, 
der nicht Mitglied in demselben Abrech-
nungsverband der Pflichtversicherung wie 
das Mitglied, bei dem die notwendigen wer-
denden Neu- oder Ersatzeinstellungen entfal-
len, ist, und die Neu- oder Ersatzeinstellun-
gen dem Mitglied im Wege der Personalge-
stellung zur Verfügung gestellt werden.  
… 
 

§ 13  
Erwerb, Inhalt und Pflichten der Mitgliedschaft 

§ 13  
Erwerb, Inhalt und Pflichten der Mitgliedschaft 

 
 
… 

§ 13 Absatz 3 Satz 2 Nummer 6 und 7 werden 
wie folgt geändert: 
… 
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(3)… 2Es ist insbesondere verpflichtet,  
 
… 
6. der Kasse mitzuteilen, wenn es als Mitglied im 
Abrechnungsverband I Pflichtversicherte auf ei-
nen Arbeitgeber überträgt, der nicht Mitglied im 
Abrechnungsverband I der Kasse ist und  
 
 
7. der Kasse mitzuteilen, wenn es einem Dritten, 
der nicht Mitglied im Abrechnungsverband I der 
Kasse ist, Personal stellt (zum Beispiel § 4 Ab-
satz 3 TVöD) oder der Dritte dem Mitglied Perso-
nal stellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) … 
2. von allen Mitgliedern 
… 
e) die Auflösung oder Überführung in eine andere 
juristische Person,  
 
 
 
 
 
 
(5) 1Das Mitglied ist verpflichtet, die für die Pflicht-
versicherung geschuldeten Zahlungen fristge-
mäß zu entrichten. … 
 
 
 
 
 
(7) 1Die jeweiligen Meldungen müssen der Kasse 
spätestens sechs Wochen nach Anforderung zu-
gehen. 2Die Kasse kann diese Frist im Einzelfall 
verlängern. 3Für jeden Tag, um den die Frist 
überschritten wird, kann die Kasse einen Betrag 
von 25 Euro - insgesamt maximal 1 000 Euro - 
von dem Mitglied fordern; die Geltendmachung 
eines darüber hinausgehenden konkreten Scha-
dens auf Grund der verspäteten Meldung bleibt 
der Kasse unbenommen. 4Der pauschale Scha-
densersatz nach Satz 3 ist zu reduzieren, wenn 
das Mitglied nachweist, dass der konkrete Scha-
den der Kasse geringer ist. 5Sofern der konkrete 
Schaden höher ist als der pauschale Schadener-
satz nach Satz 3, bleibt es der Kasse unbenom-
men ihren darüberhinausgehenden Schaden 

(3)… 2Es ist insbesondere verpflichtet, 
 
… 
6. der Kasse mitzuteilen, wenn es als Mitglied 

im Abrechnungsverband I oder II Pflicht-
versicherte auf einen Arbeitgeber über-
trägt, der nicht Mitglied in demselben Ab-
rechnungsverband der Kasse ist und 

 
7. der Kasse mitzuteilen, wenn es als Mit-

glied im Abrechnungsverband I oder II 
einem Dritten, der nicht Mitglied in dem-
selben Abrechnungsverband der Kasse 
ist, Personal stellt (zum Beispiel nach § 4 
Absatz 3 TVöD) oder der Dritte dem Mit-
glied Personal stellt. 

 
 
 
§ 13 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe e 
wird wie folgt geändert: 
 
 
(4) … 
2. von allen Mitgliedern 
… 
e) die Auflösung oder Überführung in eine an-
dere juristische Person und  
 
 
 
§ 13 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
(5)  1Das Mitglied ist verpflichtet, die für die 
Pflichtversicherung geschuldeten Aufwendun-
gen nach § 61 fristgemäß zu entrichten. … 
 
 
§ 13 Absatz 7wird wie folgt geändert: 
 
 
(7) 1Die jeweiligen Meldungen müssen der Kasse 
spätestens sechs Wochen nach Anforderung zu-
gehen. 2Die Kasse kann diese Frist im Einzelfall 
verlängern. 3Für jeden Tag, um den die Frist 
überschritten wird, kann die Kasse einen Betrag 
von 25 Euro - insgesamt maximal 1 000 Euro - 
von dem Mitglied fordern. 4Die Geltendmachung 
eines darüberhinausgehenden konkreten 
Schadens auf Grund der verspäteten Meldung 
bleibt der Kasse unbenommen. 5Der pauschale 
Schadensersatz nach Satz 3 ist zu reduzieren, 
wenn das Mitglied nachweist, dass der konkrete 
Schaden der Kasse geringer ist. 5Sofern der kon-
krete Schaden höher ist als der pauschale Scha-
denersatz nach Satz 3, bleibt es der Kasse un-
benommen, ihren darüberhinausgehenden 
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aufgrund der verspäteten Meldung geltend zu 
machen. 

Schaden aufgrund der verspäteten Meldung 
geltend zu machen. 
 

§ 14  
Beendigung der Mitgliedschaft sowie Personal-

übergang und ihre Rechtsfolgen 

§ 14  
Beendigung der Mitgliedschaft sowie Personal-

übergang und ihre Rechtsfolgen 

 
 
… 
(6) Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrech-
nungsverband I, richtet sich der vom ausgeschie-
denen Mitglied zu zahlende finanzielle Ausgleich 
nach den §§ 15 bis 15b sowie 15d. 
 
 
 
 
 
(7) Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrech-
nungsverband II, richtet sich der vom ausge-
schiedenen Mitglied zu zahlende finanzielle Aus-
gleich nach den §§ 59a bis 59c sowie 59e. 

§ 14 wird wie folgt geändert: 
 
… 
(6) 1Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrech-
nungsverband I, richtet sich der vom ausgeschie-
denen Mitglied zu zahlende finanzielle Ausgleich 
nach den §§ 15 bis 15b. 2Im Falle eines Perso-
nalübergangs von einem Mitglied im Abrech-
nungsverband I zu einem Arbeitgeber, der 
dort nicht Mitglied ist, richtet sich der finanzi-
elle Ausgleich gegen das übertragende Mit-
glied nach § 15c. 
 

(7) 1Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrech-
nungsverband II, richtet sich der vom ausge-
schiedenen Mitglied zu zahlende finanzielle Aus-
gleich nach den §§ 59a bis 59h. 2Im Falle eines 
Personalübergangs von einem Mitglied im 
Abrechnungsverband II zu einem Arbeitge-
ber, der dort nicht Mitglied ist, richtet sich der 
finanzielle Ausgleich gegen das übertra-
gende Mitglied nach § 59e. 
 

(8) 1Die Kosten für die Erstellung eines Gut-
achtens zur Bestimmung des finanziellen 
Ausgleichs nach Absatz 6 trägt das Mitglied 

nach § 15d. 2Die Kosten für die Erstellung ei-
nes Gutachtens nach Absatz 7 trägt das Mit-
glied nach § 59g.   
 

§ 15 
Finanzieller Ausgleich bei Ausscheiden aus dem 

Abrechnungsverband I 

§ 15 
Finanzieller Ausgleich bei Ausscheiden aus 

dem Abrechnungsverband I 

 
 
(5) … 4Die hinzuzurechnenden Verpflichtungen 
nach Satz 2 vermindern sich um jeweils ein 
Zwanzigstel für je zwölf der in der Zeit zwischen 
dem Beginn und dem Ende der Mitgliedschaft im 
Abrechnungsverband I zurückgelegten vollen 
Monate. 

§ 15 Absatz 5 Satz 4 wird wie folgt geändert: 
 

(5) … 4Die hinzuzurechnenden Verpflichtungen 

nach Satz 2 vermindern sich um jeweils ein 

Zwanzigstel für je zwölf der in der Zeit zwischen 

dem Beginn und dem Ende der Mitgliedschaft im 

Abrechnungsverband I zurückgelegten vollen-

deten Monate. 

 

§ 15a 
Ausgleichsbetrag 

§ 15a 
Ausgleichsbetrag 

 
 
(1) … 3Entsprechend § 17 Satz 3 sind alle aus 
der einheitlichen Pflichtversicherung bis zum 
Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft 

§ 15a wird wie folgt geändert: 
 
(1) …3Entsprechend § 17 Satz 3 sind alle aus der 
einheitlichen Pflichtversicherung bis zum Zeit-
punkt der Beendigung der Mitgliedschaft 
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erworbenen Ansprüche und Anwartschaften zu 
berücksichtigen. 4Bei der Feststellung des Bar-
werts werden die Teile der Ansprüche und An-
wartschaften nicht berücksichtigt, die aus dem 
Vermögen im Sinne von § 60 Absatz 2 Sätze 1 
und 2 zu erfüllen sind. 5Bei den der Berechnung 
des Ausgleichsbetrags zugrundeliegenden An-
sprüchen und Anwartschaften bleibt der Teil au-
ßer Ansatz, der durch Zusatzbeiträge individuell 
finanziert worden ist. 
 
… 
(3) 1Die Barwertfaktorentabellen sind von der 
Verantwortlichen Aktuarin/dem Verantwortlichen 
Aktuar jährlich für das Folgejahr nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik 
zu erstellen. 2Das Gutachten zur Herleitung der 
maßgeblichen Barwertfaktorentabellen wird dem 
ausgeschiedenen Mitglied auf Verlangen zur 
Verfügung gestellt. 3Die für die Ermittlung der 
Barwertfaktoren wesentlichen Berechnungspara-
meter sind der Rechnungszins, die biometri-
schen Rechnungsgrundlagen sowie die jährliche 
Anpassung der Betriebsrenten. 4Als Rechnungs-
zins ist eine Verzinsung in Höhe des in der De-
ckungsrückstellungsverordnung festgelegten 
Höchstzinssatzes zugrunde zu legen, jedoch 
höchstens 2,75 Prozent. 5Als biometrische Rech-
nungsgrundlagen sind die Heubeck Richttafeln 
2005G mit einer Altersverschiebung, die in den in 
§ 15a Absatz 6 benannten Durchführungsvor-
schriften bestimmt ist, zu verwenden. 6Auf Ver-
langen stellt die Kasse dem ausgeschiedenen 
Mitglied einen Zugang zu den Heubeck-Richtta-
feln 2005G zur Verfügung. 7Die Berücksichtigung 
der jährlichen Anpassung der Betriebsrenten er-
folgt nach § 37. 
 
(4) 1Für die Berechnung des Ausgleichsbetrages 
übermittelt die Kasse die erforderlichen Be-
standsdaten an die Verantwortliche Aktuarin/den 
Verantwortlichen Aktuar. 2Sofern die für die Be-
rechnung erforderlichen Daten nach § 13 Absatz 
3 und 6 noch nicht vorliegen, hat das ausgeschie-
dene Mitglied diese der Kasse unverzüglich mit-
zuteilen. 3Kommt das ausgeschiedene Mitglied 
seiner Verpflichtung aus Satz 2 trotz Aufforde-
rung und nachfolgender Mahnung nicht oder 
nicht umfassend nach, kann die Kasse das versi-
cherungsmathematische Gutachten nach § 15 
Absatz 2 Satz 2 auf Grundlage der bei der Kasse 
bereits vorliegenden und von der Verantwortli-
chen Aktuarin/von dem Verantwortlichen Aktuar 
auf den Zeitpunkt der Beendigung der Mitglied-
schaft anzupassenden Bestandsdaten beauftra-
gen. 4Der auf den Zeitpunkt der Beendigung der 
Mitgliedschaft berechnete Ausgleichsbetrag wird 
vom Tag nach Beendigung der Mitgliedschaft bis 

erworbenen Ansprüche und Anwartschaften in 
dem Abrechnungsverband, aus dem das Mit-
glied ausgeschieden ist, zu berücksichtigen. 
4Bei den der Berechnung des Ausgleichsbetrags 
zugrundeliegenden Ansprüchen und Anwart-
schaften bleibt der Teil außer Ansatz, der durch 
Zusatzbeiträge individuell finanziert worden ist.  
 
 
 
 
… 
(3) 1Die Barwertfaktorentabellen sind von der 
Verantwortlichen Aktuarin/dem Verantwortlichen 
Aktuar nach den anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik zu berechnen und dem 
ausgeschiedenen Mitglied auf Verlangen in 
Textform zur Verfügung zu stellen. 2Die für die 
Ermittlung der Barwertfaktoren wesentlichen Be-
rechnungsparameter sind der Rechnungszins, 
die biometrischen Rechnungsgrundlagen sowie 
die jährliche Anpassung der Betriebsrenten. 3Als 
Rechnungszins ist eine Verzinsung in Höhe des 
in der Deckungsrückstellungsverordnung festge-
legten Höchstzinssatzes zugrunde zu legen, je-
doch höchstens 2,75 Prozent. 4Als biometri-
sche Rechnungsgrundlagen sind die Heu-
beck-Richttafeln, die in den in § 15a Absatz 6 
benannten Durchführungsvorschriften be-
stimmt sind, zu verwenden. 5Auf Verlangen in 
Textform stellt die Kasse dem ausgeschiedenen 
Mitglied einen Zugang zu den Heubeck-Richtta-
feln, die in den in § 15a Absatz 6 benannten 
Durchführungsvorschriften bestimmt sind, 
zur Verfügung. 6Die Berücksichtigung der jährli-
chen Anpassung der Betriebsrenten erfolgt nach 
§ 37.  
 
(4) 1Für die Berechnung des Ausgleichsbetra-
ges übermittelt die Kasse die erforderlichen Be-
standsdaten an die Verantwortliche Aktuarin/den 
Verantwortlichen Aktuar. 2Sofern die für die Be-
rechnung erforderlichen Daten nach § 13 Absatz 
3 und 6 noch nicht vorliegen, hat das ausge-
schiedene Mitglied diese der Kasse unverzüglich 
mitzuteilen. 3Kommt das ausgeschiedene Mit-
glied seiner Verpflichtung aus Satz 2 trotz Auffor-
derung und nachfolgender Mahnung nicht oder 
nicht umfassend nach, kann die Kasse das ver-
sicherungsmathematische Gutachten nach § 15 
Absatz 2 Satz 2 auf Grundlage der bei der Kasse 
bereits vorliegenden und von der Verantwortli-
chen Aktuarin/von dem Verantwortlichen Aktuar 
auf den Zeitpunkt der Beendigung der Mitglied-
schaft anzupassenden Bestandsdaten beauftra-
gen. 4Die Kasse stellt ihrerseits dem ausge-
schiedenen Mitglied auf Verlangen die der 
Barwertberechnung zugrundeliegenden 
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zum Ende des Folgemonats nach Erstellung des 
versicherungsmathematischen Gutachtens mit 
dem Rechnungszins des Absatz 3 Satz 4 aufge-
zinst. 
 
(5) 1Die Kasse fordert den Ausgleichsbetrag vom 
ausgeschiedenen Mitglied schriftlich an. 2Er ist 
innerhalb von sechs Monaten nach Zugang der 
Mitteilung nach § 15 Absatz 2 Satz 1 zu zahlen. 
 

 

(6) 1Weitere Festlegungen zu sämtlichen Berech-

nungsparametern sowie der Berechnungsme-

thode regeln die als Anhang zu dieser Satzung 

beschlossenen Durchführungsvorschriften zu §§ 

15a ff., 59a ff. abschließend. 

 

Bestandsdaten der Versicherten und Be-
triebsrentenberechtigten zum Zwecke des 
Abgleichs zur Verfügung.  
 
 
(5)1Die Kasse fordert den Ausgleichsbetrag vom 
ausgeschiedenen Mitglied in Textform an. 2Er 
ist innerhalb von sechs Monaten nach Zugang 
der Mitteilung nach § 15 Absatz 2 Satz 1 zu zah-
len. 
 

(6) Weitere Festlegungen zu sämtlichen Berech-

nungsparametern, den Barwertfaktorentabel-

len sowie der Berechnungsmethode regeln die 

als Anhang zu dieser Satzung beschlossenen 

Durchführungsvorschriften zu §§ 15a ff., 59a ff. 

abschließend. 

 

§ 15b  
Erstattungsmodell mit Schlusszahlung 

§ 15b  
Erstattungsmodell mit Schlusszahlung 

 
 
 

(1) 1Wählt das ausgeschiedene Mitglied nach § 
15 Absatz 2 Satz 1 das Erstattungsmodell, hat es 
über einen Zeitraum von maximal 20 Jahren (Er-
stattungszeitraum), beginnend mit dem Zeitpunkt 
des Ausscheidens, an die Kasse einen jährlichen 
Erstattungsbetrag in Höhe der Aufwendungen 
der Kasse aus der Pflichtversicherung nach Ab-
satz 3 und einer jährlichen Verwaltungskosten-
pauschale in Höhe von 2 Prozent des jährlichen 
Erstattungsbetrags zu leisten. 
 
(2) 1Insolvenzfähige Mitglieder können das Er-
stattungsmodell nur dann wählen, wenn sie in-
nerhalb des in § 15 Absatz 2 genannten Zeit-
raums ein Sicherungsmittel in Höhe des gemäß 
§ 15a berechneten Ausgleichsbetrags beibrin-
gen. 2Hierzu zählen insbesondere  
1. eine unwiderrufliche Verpflichtungserklärung 
einer oder mehrerer juristischer Personen des öf-
fentlichen Rechts, deren Insolvenzfähigkeit durch 
Gesetz ausgeschlossen ist,  
2. eine unwiderrufliche Deckungszusage eines 
im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen 
Versicherungsunternehmens oder  
3. eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft ei-
nes im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelasse-
nen und mit einer Institutssicherung versehenen 
Kreditinstituts. 
 
 
 
 
 
 

§ 15b Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 und Absatz 5 
werden wie folgt geändert: 
 
(1) 1Wählt das ausgeschiedene Mitglied nach § 
15 Absatz 2 Satz 1 das Erstattungsmodell, hat es 
über einen Zeitraum von maximal 20 Jahren (Er-
stattungszeitraum), beginnend mit dem Zeitpunkt 
des Ausscheidens, an die Kasse einen jährlichen 
Erstattungsbetrag in Höhe der Aufwendungen 
der Kasse aus der Pflichtversicherung nach Ab-
satz 4 und einer jährlichen Verwaltungskosten-
pauschale in Höhe von 2 Prozent des jährlichen 
Erstattungsbetrags zu leisten. 
 
(2) 1Insolvenzfähige Mitglieder können das Er-
stattungsmodell nur dann wählen, wenn sie in-
nerhalb des in § 15 Absatz 2 genannten Zeit-
raums ein Sicherungsmittel in Höhe des nach § 
15a berechneten Ausgleichsbetrags beibringen. 
2Hierzu zählen 
 
1. eine unwiderrufliche Verpflichtungserklä-

rung einer oder mehrerer juristischer Per-
sonen des öffentlichen Rechts, deren In-
solvenzfähigkeit durch Gesetz ausge-
schlossen ist, 

 
2. eine unwiderrufliche Deckungszusage ei-

nes im Inland zum Geschäftsbetrieb zuge-
lassenen Versicherungsunternehmens 
oder 

 
3. eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft 

eines im Inland zum Geschäftsbetrieb zu-
gelassenen und mit einer Institutssiche-
rung versehenen Kreditinstituts  
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3Das ausgeschiedene Mitglied hat ein solches Si-
cherungsmittel binnen drei Monaten ab dem Ein-
tritt der Insolvenzfähigkeit auch dann beizubrin-
gen, falls erst während des Erstattungszeitraums 
Insolvenzfähigkeit eintritt. 4Wird das Sicherungs-
mittel nicht beigebracht, ist die Kasse berechtigt, 
den sich zu diesem Zeitpunkt ergebenden Aus-
gleichsbetrag nach § 15a zu verlangen. 5Absatz 
6 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
… 
(5) 1Auf Antrag des ausgeschiedenen Mitglieds 
erfolgt die Schlusszahlung vor Ablauf des von 
ihm gewählten Erstattungszeitraums. 2Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 

oder ein mit diesen in ihrer Sicherungsquali-
tät und Verwertbarkeit vergleichbares Siche-
rungsmittel. 3Das ausgeschiedene Mitglied hat 
ein solches Sicherungsmittel binnen sechs Mo-
naten ab dem Eintritt der Insolvenzfähigkeit auch 
dann beizubringen, falls erst während des Erstat-
tungszeitraums Insolvenzfähigkeit eintritt. 4Wird 
das Sicherungsmittel nicht beigebracht, ist die 
Kasse berechtigt, den sich zu diesem Zeitpunkt 
ergebenden Ausgleichsbetrag nach § 15a zu ver-
langen. 5Absatz 6 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
… 
(5) 1Auf Antrag des ausgeschiedenen Mitglieds 
in Textform erfolgt die Schlusszahlung vor Ab-
lauf des von ihm gewählten Erstattungszeit-
raums. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

§ 15c 
Finanzieller Ausgleich bei Personalübergang 

§ 15c 
Finanzieller Ausgleich bei Personalübergang 

 
 

1Werden von einem Mitglied im Abrechnungsver-
band I Arbeitsverhältnisse auf einen Arbeitgeber, 
der dort nicht Mitglied ist, übertragen oder auf-
grund einer zwischen dem Mitglied und dem an-
deren Arbeitgeber geschlossenen Vereinbarung 
von diesem Arbeitgeber Arbeitsverhältnisse mit 
ausgeschiedenen Pflichtversicherten des Mit-
glieds begründet, so ist das Mitglied verpflichtet, 
für die ausgeschiedenen Pflichtversicherten und 
die dem übergegangenen Bestand zuzuordnen-
den Ansprüche und Anwartschaften einen antei-
ligen finanziellen Ausgleich nach § 15a oder § 
15b zu leisten. 2Kann nicht festgestellt werden, 
welche Ansprüche und Anwartschaften dem 
übergegangenen Bestand zuzuordnen sind, so 
gilt § 12 Absatz 5 Satz 4 entsprechend. 3Satz 1 
gilt nicht, wenn der andere Arbeitgeber eine Ver-
einbarung nach § 12 Absatz 5 geschlossen hat.  
 

§ 15c wird wie folgt geändert: 
 
1Werden von einem Mitglied im Abrechnungsver-
band I Arbeitsverhältnisse auf einen Arbeitgeber, 
der dort nicht Mitglied ist, übertragen oder auf-
grund einer zwischen dem Mitglied und dem an-
deren Arbeitgeber geschlossenen Vereinbarung 
von diesem Arbeitgeber Arbeitsverhältnisse mit 
ausgeschiedenen Pflichtversicherten des Mit-
glieds begründet, so ist das Mitglied verpflichtet, 
für die ausgeschiedenen Pflichtversicherten und 
die dem übergegangenen Bestand zuzuordnen-
den Ansprüche und Anwartschaften einen finan-
ziellen Ausgleich nach § 15a oder § 15b zu leis-
ten. 2Kann nicht festgestellt werden, welche An-
sprüche und Anwartschaften dem übergegange-
nen Bestand zuzuordnen sind, so gilt § 12 Absatz 
5 Satz 4 entsprechend. 3Satz 1 gilt nicht, wenn 
der andere Arbeitgeber eine Vereinbarung nach 
§ 12 Absatz 5 geschlossen hat. 
 

§ 15d 
Kosten der versicherungsmathematischen  

Gutachten 

§ 15d 
Kosten der versicherungsmathematischen 

Gutachten 

 
 
Die Kosten der versicherungsmathematischen 
Gutachten nach §§ 15 bis 15c hat das ausge-
schiedene Mitglied beziehungsweise Mitglied zu 
tragen; die Kosten für die Erstellung der Gutach-
ten über die Barwertfaktorentabellen nach § 15a 
Absatz 3 sowie einer durch die Kasse gemäß § 
15b Absatz 3 veranlassten Neuberechnung trägt 
die Kasse. 
 

§ 15d wird wie folgt geändert: 
 
1Die Kosten der versicherungsmathematischen 

Gutachten nach §§ 15 bis 15c hat das ausge-

schiedene Mitglied beziehungsweise Mitglied 

zu tragen. 2Die Kosten einer durch die Kasse 

nach § 15b Absatz 3 veranlassten Neuberech-

nung trägt die Kasse. 

 

§ 22a § 22a 
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Sondervorschriften für Mitglieder eines  
Parlaments 

Sondervorschriften für Mitglieder eines  
Parlaments 

 
 

(1) 1Für Pflichtversicherte, die nach § 23 Absatz 
2 des Abgeordnetengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Februar 1996 
(BGBl. I S. 326) in der jeweils geltenden Fas-
sung in der gesetzlichen Rentenversicherung 
oder in einer berufsständischen Versorgungs-
einrichtung im Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 
1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch nach-
versichert worden sind, können für die Kalender-
monate ihrer Mitgliedschaft im Deutschen Bun-
destag, für die bei bestehender Pflichtversiche-
rung Beiträge, Umlagen und Sanierungsgelder 
nicht entrichtet worden sind, Beiträge, Umlagen 
und Sanierungsgelder nachentrichtet werden. 
2Für die Ermittlung der Versorgungspunkte sind 
jeweils die für die nachversicherten Kalender-
jahre maßgebenden Altersfaktoren zugrunde zu 
legen. 

§ 22a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
(1) 1Für Pflichtversicherte, die nach § 23 Absatz 
2 des Abgeordnetengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 1996 (BGBl. 
I S. 326) in der jeweils geltenden Fassung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung oder in einer 
berufsständischen Versorgungseinrichtung im 
Sinne des § 6 Absatz 1 Nummer 1 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch nachversichert wor-
den sind, können für die Kalendermonate ihrer 
Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, für die 
bei bestehender Pflichtversicherung Aufwen-
dungen für die Pflichtversicherung nach § 61 
nicht entrichtet worden sind, diese Aufwen-
dungen nachentrichtet werden. 2Für die Er-
mittlung der Versorgungspunkte sind jeweils die 
für die nachversicherten Kalenderjahre maßge-
benden Altersfaktoren zugrunde zu legen.  
 

§ 23 
Freiwillige Versicherung 

§ 23 
Freiwillige Versicherung 

 
 
… 
(2) 1Die Kasse ist berechtigt für die freiwillige 
Versicherung folgende Daten aus der Pflichtver-
sicherung zu erheben: Namen, Vornamen, Ad-
resse, Geburtsdatum, Geschlecht, Höhe des zu-
satzversorgungspflichtigen Entgelts, Versiche-
rungsnummer der Pflichtversicherung, Berufs-
kennziffer sowie Name, Mitgliedsnummer und 
Adresse des Mitglieds. 2Die Kasse kann diese 
Daten zur Information der Versicherten/des Ver-
sicherten über die Leistungen der freiwilligen 
Versicherung sowie für die Erstellung unverbind-
licher individueller Angebote zur freiwilligen Ver-
sicherung verarbeiten und nutzen. 3Widerspricht 
die Versicherte/der Versicherte schriftlich ge-
genüber der Kasse insoweit der Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung, dürfen diese personen-
bezogenen Daten nicht weiter für die freiwillige 
Versicherung erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden. 
 

§ 23 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
… 
(2)  1Die Kasse ist berechtigt, zur Information 
der Versicherten/des Versicherten über die 
Leistungen der freiwilligen Versicherung so-
wie für die Erstellung unverbindlicher Ange-
bote zur freiwilligen Versicherung folgende 
Daten aus der Pflichtversicherung zu verarbei-
ten: Namen, Vornamen, Adresse, Geburtsda-
tum, Geschlecht, Höhe des zusatzversorgungs-
pflichtigen Entgelts, Versicherungsnummer der 
Pflichtversicherung, Berufskennziffer sowie 
Name, Mitgliedsnummer und Adresse des Mit-
glieds. 2Widerspricht die Versicherte/der Ver-
sicherte in Textform gegenüber der Kasse der 
Verarbeitung nach Satz 1, dürfen diese perso-
nenbezogenen Daten nicht weiter für die Zwe-
cke nach Satz 1 verarbeitet werden. 
 

§ 45 
Leistungsantrag 

§ 45 
Leistungsantrag 

 
 
(1) 1Die Kasse erbringt Leistungen nur auf 
schriftlichen Antrag. 2Dem Antrag sind die von 
der Kasse geforderten Unterlagen beizufügen. 
3Der Antrag ist bei Pflichtversicherten über das 
Mitglied einzureichen, bei dem die 

§ 45 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
(1) 1Die Kasse erbringt Leistungen nur auf An-
trag in Textform. 2Im Antrag sind alle für die 
Prüfung des Anspruchs auf Betriebsrente 
notwendigen Angaben zu machen und die er-
forderlichen Nachweise beizufügen. 3Der 
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Pflichtversicherte/der Pflichtversicherte zuletzt in 
dem versicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnis gestanden hat. 
 

Antrag ist bei Pflichtversicherten über das Mit-
glied einzureichen, bei dem die Pflichtversi-
cherte/der Pflichtversicherte zuletzt in dem versi-
cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis 
gestanden hat. 4Die Kasse fordert die für die 
Feststellung des Eintritts des Versicherungs-
falls und die Berechnung der Betriebsrente 
erforderlichen Daten ab dem 01. Januar 2023 
elektronisch durch gesicherte und verschlüs-
selte Datenübertragung von den Trägern der 
gesetzlichen Rentenversicherung an. 5Dies 
gilt nach Rentenbeginn auch für die Prüfung 
des Anspruchs auf Betriebsrente dem 
Grunde und der Höhe nach. 6Soweit eine 
elektronische Datenübertragung der erfor-
derlichen Daten nicht möglich ist, besteht die 
Verpflichtung nach Satz 2 insoweit fort. 7Die 
Kasse informiert die Betriebsrentenberech-
tigten über die elektronische Datenübertra-
gung.  
 

§ 46  
Entscheidung und Gerichtsstand  

§ 46  
Entscheidung und Gerichtsstand 

 
 

… 
(3) 1Gegen Entscheidungen der Kasse ist auch 
der Einspruch zulässig. 2Er ist innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Entscheidung schrift-
lich oder zur Niederschrift der Kasse einzu-
reichen und zu begründen. 3Der Einspruch hat 
keine aufschiebende Wirkung. 
 

§ 46 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
  
… 
(3) 1Gegen Entscheidungen der Kasse ist auch 
der Einspruch zulässig. 2Er ist in Textform oder 
zur Niederschrift der Kasse einzureichen und 
zu begründen. 3Der Einspruch hat keine auf-
schiebende Wirkung. 
 

§ 54a 
Finanzwirtschaft, Wirtschaftsführung und 

Rechnungswesen 

§ 54a 
Finanzwirtschaft, Wirtschaftsführung und Rech-

nungswesen 

Gab es bisher hier nicht.  
Entspricht dem alten § 59f: 
 
(1)  Für die Kasse werden jährlich ein Wirt-
schaftsplan sowie ein Jahresabschluss beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
und Anhang sowie ein Lagebericht erstellt. 
 
(2) Die für die Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen der Eigenbetriebe der Gemeinden 
geltenden Vorschriften sind sinngemäß anzu-
wenden: 

1. der Jahresabschluss wird in Anlehnung 
an die Versicherungsunternehmens-
Rechnungslegungsverordnung vom 8. 
November 1994 (BGBl. I S. 3378) in der 
jeweils geltenden Fassung gegliedert; 
 

2. auf die Anwendung der §§ 16, 18, 20 und 
26 Absatz 3 der Eigenbetriebsverordnung 

§ 54a wird wie folgt neu eingefügt: 
 
 
(1) Für die Kasse werden jährlich ein Wirt-
schaftsplan sowie ein Jahresabschluss beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
und Anhang sowie ein Lagebericht erstellt. 
 
(2) Die für die Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen der Eigenbetriebe der Gemeinden 
geltenden Vorschriften sind sinngemäß anzu-
wenden: 

1. der Jahresabschluss wird in Anlehnung 
an die Versicherungsunternehmens-
Rechnungslegungsverordnung vom 8. 
November 1994 (BGBl. I S. 3378) in der 
jeweils geltenden Fassung gegliedert, 
 

2. auf die Anwendung der §§ 16, 18, 20 und 
26 Absatz 3 der 
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für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 
ber. 2005 S. 15) in der jeweils geltenden 
Fassung wird verzichtet; 
 

3. der Jahresabschluss und der Lagebericht 
sind von der Leiterin/dem Leiter der 
Kasse und von der Geschäftsführe-
rin/dem Geschäftsführer bis zum Ablauf 
des 30. Juni nach dem Ende des Wirt-
schaftsjahres aufzustellen, unter Angabe 
des Datums zu unterzeichnen und nach 
Prüfung dem Kassenausschuss zur Fest-
stellung zuzuleiten.  

 

Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 16. November 
2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) 
in der jeweils geltenden Fassung wird 
verzichtet, 
 

3. der Jahresabschluss und der Lagebericht 
sind von der Leiterin/dem Leiter der 
Kasse und von der Geschäftsführe-
rin/dem Geschäftsführer bis zum Ablauf 
des 30. Juni nach dem Ende des Wirt-
schaftsjahres aufzustellen, unter Angabe 
des Datums zu unterzeichnen und nach 
Prüfung dem Kassenausschuss zur Fest-
stellung zuzuleiten.  

 

§ 55 
Getrennte Verwaltung 

§ 55 
Abrechnungsverbände und Finanzierungs-

verfahren 

 
 
(1) 1Für die Pflichtversicherung wird ein Abrech-
nungsverband I und II und für die freiwillige Ver-
sicherung ein weiterer Abrechnungsverband ge-
führt. 2Für jeden Abrechnungsverband wird eine 
eigene versicherungstechnische Bilanz erstellt, 
die von der Verantwortlichen Aktuarin/dem Ver-
antwortlichen Aktuar zu testieren ist. 3Ein Arbeit-
geber, der am 16. Juli 2003 Mitglied der Kasse 
ist, gehört dem Abrechnungsverband I an.  
 
(2) 1In der Pflichtversicherung wird der Abrech-
nungsverband I im Umlageverfahren sowie der 
Abrechnungsverband II und umgekehrt im Kapi-
taldeckungsverfahren geführt. 2Jedes Mitglied 
kann vom Abrechnungsverband I in den Abrech-
nungsverband II wechseln. 3§ 14 Absätze 3 und 
5 bis 7 gelten entsprechend; der finanzielle Aus-
gleich ist dem Abrechnungsverband, aus dem 
das Mitglied ausgeschieden ist, zuzuführen.  
 
(3) 1Für jeden Abrechnungsverband werden Ein-
nahmen und Ausgaben einschließlich der Kapi-
talanlagen gesondert verwaltet. 2Dabei werden 
Teilvermögen gebildet und die Überschüsse für 
jeden Abrechnungsverband gesondert ermittelt. 
3Die Übertragung von Mitteln von einem Teilver-
mögen in ein anderes Teilvermögen ist aus-
schließlich nach Maßgabe des § 59 Absatz 3 
Satz 3 zulässig und bedarf der Zustimmung des 
Kassenausschusses sowie der Genehmigung 
der Versicherungsaufsicht. 4Die Verwaltungs-
kosten sind auf die Abrechnungsverbände ver-
ursachungsgerecht aufzuteilen. 
 

§ 55 wird wie folgt geändert: 
 
(1) 1Für die Pflichtversicherung werden ein Ab-
rechnungsverband I und II und für die freiwillige 
Versicherung ein weiterer Abrechnungsverband 
geführt. 2Für jeden Abrechnungsverband wird 
eine eigene versicherungstechnische Bilanz er-
stellt, die von der Verantwortlichen Aktuarin/dem 
Verantwortlichen Aktuar zu testieren ist. 
 
 
 
(2) Der Abrechnungsverband I wird im Umla-
geverfahren geführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 1Der Abrechnungsverband II wird im Wege 
der Hybridfinanzierung geführt, das heißt in 
Form einer Kombination aus Umlageverfah-
ren (nicht kapitalgedeckte Finanzierung über 
Umlagen) und Kapitaldeckungsverfahren (ka-
pitalgedeckte Finanzierung über Pflichtbei-
träge), wobei auch ausschließlich Umlagen 
oder ausschließlich Pflichtbeiträge erhoben 
werden können. 2Die Umlagen ergeben sich 
durch Anwendung des Umlagesatzes, die 
Pflichtbeiträge durch Anwendung des Pflicht-
beitragssatzes auf die Bemessungsgrund-
lage der zusatzversorgungspflichtigen Ent-
gelte. 3Der Finanzierungssatz im Abrech-
nungsverband II ergibt sich als Summe aus 
Umlage- und Pflichtbeitragssatz. 4Der 
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Kassenausschuss beschließt insbesondere 
unter Berücksichtigung der aktuellen und 
künftig erwarteten Kapitalmarktsituation und 
Entwicklung der zusatzversorgungspflichti-
gen Entgelte über den Anteil der Umlagefi-
nanzierung und der kapitalgedeckten Finan-
zierung und die daraus resultierenden Hebes-
ätze nach § 60a nach billigem Ermessen. 5Das 
Vermögen des Abrechnungsverbandes II un-
tergliedert sich in einen Teil, der ausschließ-
lich zur Finanzierung der kapitalgedeckt ge-
führten Anwartschaften und Ansprüche ver-
wendet werden darf (Deckungsvermögen), 
und einen verbleibenden Teil, der der Finan-
zierung von nicht kapitalgedeckt geführten 
Anwartschaften und Ansprüchen dient (Puf-
fervermögen). 6Deckungsvermögen und Puf-
fervermögen werden innerhalb des Abrech-
nungsverbandes II getrennt voneinander ge-
führt, verwaltet und fortentwickelt. 7Die im 
Rahmen der Hybridfinanzierung vereinnahm-
ten Pflichtbeiträge fließen dem Deckungsver-
mögen zu, die im Rahmen der Hybridfinanzie-
rung vereinnahmten Umlagen dem Pufferver-
mögen. 8Weitere Einzelheiten zu den Sätzen 5 
bis 7 regelt der Technische Geschäftsplan. 
 
(4) 1Jedes Mitglied kann vom Abrechnungs-
verband I in den Abrechnungsverband II und 
umgekehrt wechseln. 2§ 14 Absatz 3 und 5 bis 
8 gelten entsprechend. 3Der finanzielle Aus-
gleich ist dem Abrechnungsverband, aus 
dem das Mitglied ausgeschieden ist, zuzufüh-
ren. 
 
(5) Der Abrechnungsverband freiwillige Ver-
sicherung wird im Kapitaldeckungsverfahren 
geführt. 
 
(6) 1Für jeden Abrechnungsverband werden 
Einnahmen und Ausgaben einschließlich der 
Kapitalanlagen gesondert verwaltet. 2Dabei 
werden Teilvermögen gebildet und die Über-
schüsse für jeden Abrechnungsverband ge-
sondert ermittelt. 3Die Übertragung von Mit-
teln von einem Abrechnungsverband in einen 
anderen Abrechnungsverband ist aus-
schließlich nach Maßgabe des § 59 Absatz 3 
Satz 3 zulässig und bedarf der Zustimmung 
des Kassenausschusses sowie der Genehmi-
gung der Aufsicht. 4Die Verwaltungskosten 
sind auf die Abrechnungsverbände verursa-
chungsgerecht aufzuteilen. 
 

§ 56 
Versicherungstechnische Rückstellungen 

§ 56 
Versicherungstechnische Rückstellungen 

 § 56 wird wie folgt geändert: 
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(1) Für die Abrechnungsverbände nach § 55 Ab-
satz 1 wird in den Jahresabschluss jeweils eine 
eigene Rückstellung eingestellt.  
 
 
 
(2) 1Für die Pflichtversicherung (Abrechnungs-
verband I) ist eine Rückstellung in Höhe des 
Teilvermögens im Sinne von § 60 Absatz 2 Satz 
2 zu bilden. 2Um den schrittweisen Übergang in 
eine Kapitaldeckung zu ermöglichen, kann für 
die Pflichtversicherung eine Teildeckungsrück-
stellung zum Aufbau eines Kapitalstocks gebil-
det werden, dem zweckgebundene Zusatzbei-
träge (§ 64) zugeführt werden. 3Die Teilde-
ckungsrückstellung geht zusammen mit der 
Rückstellung für Pflichtversicherung in der De-
ckungsrückstellung auf, sobald beide Rückstel-
lungen zusammen den Barwert aller am Ab-
schlusstag bestehenden Anwartschaften und 
Ansprüche von Pflichtversicherten, beitragsfrei 
Versicherten und Leistungsempfängerin-
nen/Leistungsempfängern aus der Pflichtversi-
cherung ergeben.  
 
 
 
 
(3) 1Für die Pflichtversicherung (Abrechnungs-
verband II) und die freiwillige Versicherung ist 
jeweils nach Maßgabe des Technischen Ge-
schäftsplans eine Deckungsrückstellung min-
destens in Höhe des versicherungsmathemati-
schen Barwerts aller am Bilanzstichtag beste-
henden Anwartschaften und Ansprüche in die 
Bilanz einzustellen. 2Die für die Ermittlung der 
Rückstellung zu berücksichtigenden Annahmen 
zum Rechnungszins, zur Biometrie und zu den 
Verwaltungskosten werden nach den anerkann-
ten Regeln der Versicherungsmathematik be-
stimmt und im Rahmen des Technischen Ge-
schäftsplans festgelegt. 3Zur Berücksichtigung 
zusätzlicher versicherungstechnischer Risiken 
können auf Vorschlag der Verantwortlichen Ak-
tuarin/des Verantwortlichen Aktuars weitere ver-
sicherungstechnische Rückstellungen gebildet 
werden. 
 

 
(1) Für die Abrechnungsverbände nach § 55 Ab-
satz 1 werden in der Bilanz jeweils eigene ver-
sicherungstechnische Rückstellungen einge-
stellt. 
 
 
(2) 1Für die umlagefinanzierte Pflichtversiche-
rung (Abrechnungsverband I) ist eine Rück-
stellung zu bilden, die so zu bemessen ist, 
dass die Bilanz des Abrechnungsverbandes 
dadurch ausgeglichen wird (Rückstellung für 
umlagefinanzierte Verpflichtungen). 2Um den 
schrittweisen Übergang in eine Kapitaldeckung 
zu ermöglichen, kann für den Abrechnungsver-
band I eine Teildeckungsrückstellung zum Auf-
bau eines Kapitalstocks gebildet werden, dem 
zweckgebundene Zusatzbeiträge nach § 64 zu-
geführt werden. 3Die Teildeckungsrückstellung 
geht zusammen mit der Rückstellung für umla-
gefinanzierte Verpflichtungen in der De-
ckungsrückstellung auf, sobald beide Rückstel-
lungen zusammen den Barwert der am Bilanz-
stichtag bestehenden Anwartschaften und An-
sprüche von Pflichtversicherten, beitragsfrei Ver-
sicherten und Leistungsempfängerinnen/Leis-
tungsempfängern aus der Pflichtversicherung er-
geben. 
 
(3) 1Für die hybridfinanzierte Pflichtversiche-
rung (Abrechnungsverband II) ist für kapital-
gedeckt geführte Verpflichtungen nach Maß-
gabe des Technischen Geschäftsplans eine 
Deckungsrückstellung in Höhe der versiche-
rungsmathematischen Barwerte der am Bi-
lanzstichtag bestehenden Anwartschaften 
und Ansprüche (Deckungsrückstellung für 
kapitalgedeckte Verpflichtungen) zu bilden. 
2Für nicht kapitalgedeckt geführte Verpflich-
tungen wird unter sinngemäßer Anwendung 
von Absatz 2 Satz 1 eine weitere Rückstellung 
auf Basis einer gesonderten Bilanz ermittelt.  

 

(4) Für den Abrechnungsverband der freiwil-
ligen Versicherung ist nach Maßgabe des 
Technischen Geschäftsplans eine Deckungs-
rückstellung mindestens in Höhe des versi-
cherungsmathematischen Barwerts der am 
Bilanzstichtag bestehenden Anwartschaften 
und Ansprüche zu bilden. 

 

(5) 1Die für die Ermittlung der Deckungsrück-
stellung nach Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 zu 
berücksichtigenden Annahmen zum Rech-
nungszins, zur Biometrie und zu den Verwal-
tungskosten werden nach den anerkannten 
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Regeln der Versicherungsmathematik be-
stimmt und im Rahmen des Technischen Ge-
schäftsplans festgelegt. 2Zur Berücksichti-
gung zusätzlicher versicherungstechnischer 
Risiken können auf Vorschlag der Verant-
wortlichen Aktuarin/des Verantwortlichen Ak-
tuars weitere versicherungstechnische Rück-
stellungen gebildet werden. 

 

§ 57 
Verlustrücklage 

§ 57 
Verlustrücklage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Zur Deckung von Fehlbeträgen in der kapi-
talgedeckten Pflichtversicherung (Abrechnungs-
verband II) und der freiwilligen Versicherung ist 
jeweils eine Verlustrücklage zu bilden.  
 
(2) 1Der Verlustrücklage sind jährlich mindes-
tens 5 Prozent des sich aus der versicherungs-
technischen Bilanz des jeweiligen Abrechnungs-
verbandes insgesamt ergebenden Überschus-
ses zuzuführen, bis diese einen Stand von 10 
Prozent der Deckungsrückstellung erreicht oder 
nach Inanspruchnahme wieder erreicht. 2Der 
Kassenausschuss kann im Hinblick auf die Kapi-
talausstattung in der kapitalgedeckten Pflichtver-
sicherung (Abrechnungsverband II) und der frei-
willigen Versicherung weitere Vorgaben zur Do-
tierung der jeweiligen Verlustrücklage beschlie-
ßen. 
 

§ 57 wird wie folgt gefasst: 
 
(1) 1Soweit in der hybridfinanzierten Pflicht-
versicherung (Abrechnungsverband II) kapi-
talgedeckt geführte Verpflichtungen zu erfül-
len sind, kann eine Verlustrücklage zur De-
ckung von Fehlbeträgen gebildet werden. 
2Über die Zuführung von Überschüssen zu 
dieser Verlustrücklage entscheidet der Kas-
senausschuss nach billigem Ermessen, bis 
diese einem Stand von 10 Prozent der De-
ckungsrückstellung für kapitalgedeckt ge-
führte Verpflichtungen nach § 56 Absatz 3 
Satz 1 erreicht oder nach Inanspruchnahme 
wieder erreicht.   

 
(2) 1Zur Deckung von Fehlbeträgen im Abrech-
nungsverband der freiwilligen Versicherung 
ist eine Verlustrücklage zu bilden. 2Der Verlust-
rücklage sind jährlich mindestens 5 Prozent des 
sich aus der versicherungstechnischen Bilanz 
des Abrechnungsverbandes insgesamt ergeben-
den Überschusses zuzuführen, bis diese einen 
Stand von 10 Prozent der Deckungsrückstellung 
erreicht oder nach Inanspruchnahme wieder er-
reicht.  
 
(3) Der Kassenausschuss kann im Hinblick auf 
die Kapitalausstattung in der hybridfinanzier-
ten Pflichtversicherung (Abrechnungsverband 
II) und der freiwilligen Versicherung weitere Vor-
gaben zur Dotierung der jeweiligen Verlustrück-
lage beschließen. 
 

§ 58 
Rückstellung für Überschussbeteiligung 

§ 58 
Rückstellung für Überschussbeteiligung 

 
 
(1) 1Die Rückstellung für Überschussbeteiligung 
im kapitalgedeckten Abrechnungsverband II der 
Pflichtversicherung und in der freiwilligen Versi-
cherung dient jeweils der Finanzierung von Leis-
tungsverbesserungen oder Leistungserhöhun-
gen und der Deckung von Fehlbeträgen, soweit 

§ 58 wird wie folgt gefasst: 
 
(1) 1Für kapitalgedeckt geführte Anwartschaf-
ten im Abrechnungsverband II und für den 
Abrechnungsverband der freiwilligen Versi-
cherung wird jeweils eine Rückstellung für 
Überschussbeteiligung gebildet. 2Diese dient 
jeweils der Finanzierung von 
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die jeweilige Verlustrücklage nicht ausreicht. 
2Die Rückstellung für Überschussbeteiligung im 
kapitalgedeckten Abrechnungsverband II dient 
außerdem der Entlastung von Mitgliedern in die-
sem Abrechnungsverband, soweit diese als Ar-
beitgeber Pflichtbeiträge von mehr als 4 Prozent 
der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte ge-
leistet haben. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend in Bezug auf eine nach § 56 Absatz 2 ge-
bildete Teildeckungsrückstellung in der Pflicht-
versicherung (Abrechnungsverband I). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 1Der Überschuss in der kapitalgedeckten 
Pflichtversicherung (Abrechnungsverband II) 
und der freiwilligen Versicherung, der sich ent-
sprechend dem Technischen Geschäftsplan 
ergibt, wird jeweils in eine Rückstellung für 
Überschussbeteiligung eingestellt, soweit er 
nicht zur Dotierung der Verlustrücklage verwen-
det wird. 2Dies gilt entsprechend für eine nach § 
56 Absatz 2 gebildete Teildeckungsrückstellung 
in der Pflichtversicherung (Abrechnungsverband 
I).  
 
(3) Über die Verwendung der in der Rückstel-
lung für Überschussbeteiligung eingestellten 
Mittel entscheidet der Kassenausschuss auf 
Vorschlag der Verantwortlichen Aktuarin/des 
Verantwortlichen Aktuars. 
 

Leistungsverbesserungen oder Leistungserhö-
hungen, der Deckung von Fehlbeträgen, soweit 
die jeweilige Verlustrücklage nicht ausreicht, und 
im Abrechnungsverband II der Entlastung von 
Mitgliedern in diesem Abrechnungsverband, so-
weit diese als Arbeitgeber Pflichtbeiträge von 
mehr als 4 Prozent der zusatzversorgungspflich-
tigen Entgelte geleistet haben. 3Die Sätze 1 und 
2 gelten entsprechend in Bezug auf eine nach § 
56 Absatz 2 gebildete Teildeckungsrückstellung 
in der Pflichtversicherung (Abrechnungsver-
band I). 
 
(2) 1Im Abrechnungsverband II entspricht die 
bilanzierte Rückstellung für die Überschuss-
beteiligung dem Betrag, um den das De-
ckungsvermögen die Summe aus der De-
ckungsrückstellung für kapitalgedeckt ge-
führte Verpflichtungen und der Verlustrück-
lage zum Bilanzstichtag übersteigt. 2Dies gilt 
entsprechend für eine nach § 56 Absatz 2 ge-
bildete Teildeckungsrückstellung in der 
Pflichtversicherung (Abrechnungsverband I).   
  
 
(3) 1Der Überschuss, der sich nach Maßgabe 
des Technischen Geschäftsplans im Abrech-
nungsverband der freiwilligen Versicherung 
ergibt, wird in die Rückstellung für Überschuss-
beteiligung eingestellt, soweit er nicht zur Dotie-
rung der Verlustrücklage verwendet wird.  
 
 
 
 
 
 
(4) Über die Verwendung der in der Rückstellung 
für Überschussbeteiligung eingestellten Mittel 
entscheidet der Kassenausschuss nach billi-
gem Ermessen auf Vorschlag der Verantwortli-
chen Aktuarin/des Verantwortlichen Aktuars. 
 

§ 59 
Deckung von Fehlbeträgen 

§ 59 
Deckung von Fehlbeträgen 

 
 
(1) Weist die versicherungstechnische Bilanz für 
den Abrechnungsverband II oder für die freiwil-
lige Versicherung vor Entnahmen aus der Ver-
lustrücklage und der Rückstellung für Über-
schussbeteiligung einen Verlust (Jahresfehlbe-
trag) oder eine bilanzielle Unterdeckung (bilanzi-
eller Fehlbetrag) aus, können zu deren Deckung 
die dem jeweiligen Abrechnungsverband zuge-
ordnete Verlustrücklage und, sofern diese auf-
gebraucht ist, die jeweilige, noch nicht für die 

§ 59 wird wie folgt geändert: 
 
(1) Ergibt sich auf der Grundlage der nach 
Maßgabe des Technischen Geschäftsplans 
aufgestellten versicherungstechnischen Bilanz 
für die kapitalgedeckt geführten Anwart-
schaften und Ansprüche im Abrechnungsver-
band II oder für den Abrechnungsverband der 
freiwilligen Versicherung vor Entnahmen aus der 
jeweiligen Verlustrücklage oder der jeweiligen 
Rückstellung für Überschussbeteiligung ein Ver-
lust (Jahresfehlbetrag), können zu deren 
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einzelvertragliche Zuteilung gebundene einge-
fügt, Rückstellung für Überschussbeteiligung 
herangezogen werden.  
 
 
 
 
(2) 1Verbleibt nach Inanspruchnahme der Ver-
lustrücklage und der nicht gebundenen Rück-
stellung für Überschussbeteiligung gemäß Ab-
satz 1 im Abrechnungsverband II ein bilanzieller 
Fehlbetrag, der nach Einschätzung der Verant-
wortlichen Aktuarin/des Verantwortlichen Aktu-
ars voraussichtlich mit den zukünftigen Erträgen 
nicht ausgeglichen werden kann, beschließt der 
Kassenausschuss auf Vorschlag der Verant-
wortlichen Aktuarin/des Verantwortlichen Aktu-
ars nach § 60a Absatz 2 geeignete Maßnah-
men, durch die der bilanzielle Fehlbetrag plan-
mäßig wieder ausgeglichen und eine angemes-
sene Kapitalausstattung im Sinne von § 60a 
hergestellt wird. 2Im Falle der Erhebung eines 
Zusatzbeitrages nach § 64 im Abrechnungsver-
band I kann die Kasse zur Deckung von Fehlbe-
trägen den Zusatzbeitrag erhöhen; Absatz 1 gilt 
entsprechend.  
 
 
 
 
(3) 1Verbleibt nach Inanspruchnahme der Ver-
lustrücklage und der nicht gebundenen Rück-
stellung für Überschussbeteiligung gemäß Ab-
satz 1 im Abrechnungsverband der freiwilligen 
Versicherung ein bilanzieller Fehlbetrag, ist die-
ser nach der Ursache seiner Entstehung den in 
der freiwilligen Versicherung gemäß § 68 Absatz 
2 gebildeten Gewinnverbänden entsprechend 
den Vorgaben des Technischen Geschäftsplans 
zuzuordnen. 2Weist ein Gewinnverband einen 
bilanziellen Fehlbetrag aus, können nach Maß-
gabe der für den Vertrag gültigen Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen die Anwartschaften 
und Ansprüche herabgesetzt werden. 3Ansons-
ten kann der einem Gewinnverband zurechen-
bare bilanzielle Fehlbetrag unter Beachtung des 
§ 55 Absatz 3 Satz 3 durch Überführung ent-
sprechender finanzieller Mittel aus dem Abrech-
nungsverband I der Pflichtversicherung in den 
Abrechnungsverband der freiwilligen Versiche-
rung ausgeglichen werden.  
 

Deckung die dem jeweiligen Abrechnungsver-
band zugeordnete Verlustrücklage und, sofern 
diese aufgebraucht ist, die jeweilige, noch nicht 
für die einzelvertragliche Zuteilung gebundene 
Rückstellung für Überschussbeteiligung heran-
gezogen werden. 
 
(2) 1Verbleibt im Abrechnungsverband II nach 
Inanspruchnahme der Verlustrücklage und der 
nicht gebundenen Rückstellung für Überschuss-
beteiligung nach Absatz 1 für kapitalgedeckt 
geführte Anwartschaften und Ansprüche im 
Abrechnungsverband II ein bilanzieller Fehlbe-
trag, der nach Einschätzung der Verantwortli-
chen Aktuarin/des Verantwortlichen Aktuars auf 
der Grundlage der nach § 60a getroffenen An-
nahmen zur Finanzierung im Deckungsab-
schnitt voraussichtlich nicht ausgeglichen 
werden kann, beschließt der Kassenausschuss 
auf Vorschlag der Verantwortlichen Aktuarin/des 
Verantwortlichen Aktuars geeignete Maßnah-
men nach § 60a Absatz 5, durch die der bilanzi-
elle Fehlbetrag planmäßig wieder ausgeglichen 
und eine angemessene Kapitalausstattung her-
gestellt wird. 2Im Falle der Erhebung eines Zu-
satzbeitrages nach § 64 im Abrechnungsverband 
I kann die Kasse zur Deckung von Fehlbeträgen 
den Zusatzbeitrag erhöhen. 3Absatz 1 gilt ent-
sprechend. 
 
(3) 1Verbleibt im Abrechnungsverband der frei-
willigen Versicherung nach Inanspruchnahme 
der Verlustrücklage und der nicht gebundenen 
Rückstellung für Überschussbeteiligung nach 
Absatz 1 ein bilanzieller Fehlbetrag, ist dieser 
nach der Ursache seiner Entstehung den im Ab-
rechnungsverband der freiwilligen Versicherung 
nach § 68 Absatz 2 gebildeten Gewinnverbän-
den entsprechend den Vorgaben des Techni-
schen Geschäftsplans zuzuordnen. 2Weist ein 
Gewinnverband einen bilanziellen Fehlbetrag 
aus, können nach Maßgabe der für den Vertrag 
gültigen Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen die Anwartschaften und Ansprüche herabge-
setzt werden. 3Ansonsten kann der einem Ge-
winnverband zurechenbare bilanzielle Fehlbe-
trag unter Beachtung des § 55 Absatz 6 Satz 3 
durch Überführung entsprechender finanzieller 
Mittel aus dem Abrechnungsverband I der 
Pflichtversicherung in den Abrechnungsverband 
der freiwilligen Versicherung ausgeglichen wer-
den. 
 

§ 59a 
Finanzieller Ausgleich bei Ausscheiden aus dem 

Abrechnungsverband II 

§ 59a 
Finanzieller Ausgleich bei Ausscheiden aus 

dem Abrechnungsverband II 

 § 59a wird wie folgt geändert: 
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(1) Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrech-
nungsverband II hat das ausgeschiedene Mit-
glied an die Kasse für die auf ihr lastenden Ver-
pflichtungen aus der Pflichtversicherung, die 
dem ausgeschiedenem Mitglied zuzurechnen 
sind, einen finanziellen Ausgleich für nicht ge-
deckte Fehlbeträge und Unterfinanzierungsrisi-
ken aufgrund einer unvorhersehbaren und nicht 
nur vorübergehenden Änderung der Verhält-
nisse zu erbringen, wenn zum Zeitpunkt der Be-
endigung der Mitgliedschaft ein bilanzieller Fehl-
betrag vorliegt.  
 
(2) 1Der finanzielle Ausgleich ist in Form des 
Einmalbetrags (§ 59b) zu leisten, sofern sich 
das ausgeschiedene Mitglied nicht innerhalb 
von sechs Monaten nach Zugang der schriftli-
chen Mitteilung der Kasse über die Höhe des 
Einmalbetrags durch schriftliche Erklärung ge-
genüber der Kasse für die Zahlung nach einer 
der in § 59c vorgesehenen Optionen entschei-
det. 2Die Berechnung des finanziellen Aus-
gleichs erfolgt durch ein versicherungsmathe-
matisches Gutachten der Verantwortlichen Aktu-
arin/des Verantwortlichen Aktuars.  
 
(3) Zur Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen 
im Falle eines künftigen Ausscheidens ist das 
Mitglied jederzeit berechtigt, sich den zu einem 
von ihm bestimmten Stichtag voraussichtlich zu 
zahlenden Einmalbetrag nach § 59b und die 
prognostizierten Beträge nach § 59c Absatz 1 
Nummern 1 und 2 errechnen zu lassen.  
 
(4) 1Ist das ausgeschiedene Mitglied durch eine 
Ausgliederung ganz oder teilweise aus einem 
anderen Mitglied des Abrechnungsverbandes II 
hervorgegangen, sind ihm auch Ansprüche und 
Anwartschaften aufgrund früherer Pflichtversi-
cherungen über das ausgliedernde Mitglied zu-
zurechnen. 2Kann nicht festgestellt werden, wel-
che der bei dem ausgliedernden Mitglied ent-
standenen Ansprüche und Anwartschaften dem 
ausgegliederten Bereich zuzuordnen sind, wer-
den diese dem durch Ausgliederung entstande-
nen Mitglied in dem Verhältnis zugerechnet, das 
dem Verhältnis der Zahl der ausgegliederten 
Beschäftigten zur Gesamtzahl der Beschäftigten 
entspricht, die am Tag vor der Ausgliederung 
über das ausgliedernde Mitglied pflichtversichert 
waren. 3Für die Höhe der Ansprüche und An-
wartschaften nach Satz 2 kann die Kasse 
Durchschnittsbeträge errechnen. 4Die hinzuzu-
rechnenden Verpflichtungen nach Satz 2 ver-
mindern sich um jeweils ein Zwanzigstel für je 
zwölf der in der Zeit zwischen dem Beginn und 
dem Ende der Mitgliedschaft im 

 
(1) 1Die Rechnungsgrundlagen zur Ermittlung 
und Deckung des Finanzbedarfs nach § 60a 
werden zugunsten der Mitglieder auf Grund-
lage bester Schätzwerte und damit ohne zu-
sätzliche Sicherheiten bestimmt. 2Dem dar-
aus resultierenden Unterfinanzierungsrisiko 
wird bei fortbestehender Mitgliedschaft im 
Abrechnungsverband II durch Maßnahmen 
nach § 60a Absatz 5 begegnet.  3Scheidet ein 
Mitglied hingegen aus, kann es für die Zu-
kunft nicht mehr zum Ausgleich einer im Ab-
rechnungsverband II eintretenden Unterfi-
nanzierung für kapitalgedeckt geführte Ver-
pflichtungen herangezogen werden, so dass 
zusätzliche Sicherheiten zu berücksichtigen 
sind. 4Im Hinblick auf die nicht kapitalgedeckt 
geführten Verpflichtungen ist ein Deckungs-
kapital ohnehin nicht vorhanden. 5Folglich 
hat das ausgeschiedene Mitglied an die 
Kasse für die auf ihr lastenden Verpflichtun-
gen, die dem ausgeschiedenen Mitglied zuzu-
rechnen sind, einen finanziellen Ausgleich 
nach Maßgabe der nachfolgenden Regelun-
gen zu erbringen.  
 
(2) 1Der finanzielle Ausgleich setzt sich zu-
sammen aus einem Teil für kapitalgedeckt ge-
führte Verpflichtungen und einem Teil für um-
lagefinanziert geführte Verpflichtungen. 2Der 
Teil des finanziellen Ausgleichs, der für kapi-
talgedeckt geführte Verpflichtungen zu zah-
len ist, bestimmt sich nach Maßgabe der Ab-
sätze 3 bis 8 sowie den §§ 59b bis 59d und 
59g. 3Der Teil des finanziellen Ausgleichs, der 
für umlagefinanziert geführte Verpflichtun-
gen zu zahlen ist, bestimmt sich nach Maß-
gabe der Regelungen der §§ 15 bis 15b.   
 
(3) 1Der finanzielle Ausgleich für kapitalge-
deckt geführte Verpflichtungen ist entweder 
in Form des Einmalbetrags nach § 59b oder 
durch ratenweise Tilgung nach § 59c zu leis-
ten.  2Das ausgeschiedene Mitglied kann sich 
beim Einmalbetrag oder der ratenweisen Til-
gung auch für die nachträgliche Neuberech-
nung nach§ 59d entscheiden. 3Die Berech-
nung des Einmalbetrags sowie der Tilgungs-
raten für die Tilgungszeiträume erfolgt durch 
ein versicherungsmathematisches Gutach-
ten der Verantwortlichen Aktuarin/des Ver-
antwortlichen Aktuars, dem die maßgeben-
den Barwertfaktorentabellen nach § 59b Ab-
satz 4 Satz 1 beigefügt sind. 4Die für die Er-
mittlung des finanziellen Ausgleichs erfor-
derlichen Bestandsdaten übermittelt die 
Kasse an die Verantwortliche Aktuarin/den 
Verantwortlichen Aktuar. 5Sofern die für die 
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Abrechnungsverband II zurückgelegten vollen 
Monate. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend, 
wenn ein Mitglied Pflichtversicherte von einem 
anderen Mitglied des Abrechnungsverbandes II 
im Wege der Ausgliederung übernommen hat.  
 
(5) § 15 Absatz 6 gilt entsprechend. 
 

Berechnung erforderlichen Daten nach § 13 
Absätze 3 und 6 noch nicht vorliegen, hat das 
ausgeschiedene Mitglied diese der Kasse un-
verzüglich zu übermitteln. 6Die Kasse stellt 
dem ausgeschiedenen Mitglied ihrerseits auf 
in Textform mitgeteiltes Verlangen die der 
Barwertberechnung zugrundeliegenden Be-
standsdaten der Versicherten und Betriebs-
rentenberechtigten zum Zwecke des Ab-
gleichs zur Verfügung. 7Kommt das ausge-
schiedene Mitglied seiner Verpflichtung aus 
Satz 5 trotz Aufforderung und nachfolgender 
Mahnung nicht oder nicht umfassend nach, 
kann die Kasse das versicherungsmathema-
tische Gutachten nach Absatz 3 Satz 3 auf 
Grundlage der bei der Kasse bereits vorlie-
genden und auf den Zeitpunkt der Beendi-
gung der Mitgliedschaft anzupassenden Be-
standsdaten beauftragen. 
 
(4) 1Die Kasse übermittelt dem ausgeschiede-
nen Mitglied das Gutachten und fordert es in 
Textform auf, sich bis spätestens sechs Mo-
nate nach dessen Zugang für eine Form des 
Ausgleichs nach Absatz 3 Satz 1 zu entschei-
den. 2Geht der Kasse innerhalb der Frist keine 
Entscheidung zu, gilt dies als Wahl des Ein-
malbetrags ohne die Möglichkeit der nach-
träglichen Neuberechnung. 3Wählt das aus-
geschiedene Mitglied die ratenweise Tilgung, 
geht der Kasse jedoch innerhalb der Frist 
keine Entscheidung über den konkreten Til-
gungszeitraum zu, gilt ein Zeitraum von 20 
Jahren als gewählt. 4Das ausgeschiedene 
Mitglied hat innerhalb der Frist auch in Text-
form mitzuteilen, ob es die nachträgliche 
Neuberechnung nach § 59d wählt und hierbei 
anzugeben, für welchen Zeitraum die Neube-
rechnung erfolgen soll. 5Unterbleibt die An-
gabe des Zeitraums, gilt auch insoweit ein 
Zeitraum von 20 Jahren als gewählt. 6Die 
Kasse wird das ausgeschiedene Mitglied mit 
der Aufforderung nach Satz 1 auf die Rechts-
folgen nach den Sätzen 2, 3 und 5 hinweisen. 
 
(5) 1Mit Übersendung des Gutachtens nach 
Absatz 3 Satz 3 fordert die Kasse den sich 
aus dem Gutachten ergebenden Einmalbe-
trag bei dem ausgeschiedenen Mitglied für 
den Fall an, dass es innerhalb der Frist nach 
Absatz 4 Satz 1 nicht die ratenweise Tilgung 
wählt. 2Der Einmalbetrag ist dann spätestens 
nach Ablauf von sechs Monaten nach Zugang 
der Mitteilung nach Absatz 4 Satz 1 zu zahlen. 
 
(6) 1Zur Abschätzung der wirtschaftlichen 
Folgen im Falle eines künftigen Ausschei-
dens ist das Mitglied jederzeit berechtigt, sich 



- 22 - 

den zu einem von ihm bestimmten Stichtag 
voraussichtlich zu zahlenden Einmalbetrag 
nach § 59b und die prognostizierten Beträge 
nach § 59c Absatz 1 errechnen zu lassen. 2Die 
für die Berechnung erforderlichen Bestands-
daten werden von der Kasse an die Verant-
wortliche Aktuarin/den Verantwortlichen Ak-
tuar übermittelt. 

(7) 1Ist das ausgeschiedene Mitglied durch 
eine Ausgliederung ganz oder teilweise aus 
einem anderen Mitglied des Abrechnungsver-
bandes II hervorgegangen, sind ihm auch An-
sprüche und Anwartschaften aufgrund frühe-
rer Pflichtversicherungen über das ausglie-
dernde Mitglied zuzurechnen. 2Kann nicht 
festgestellt werden, welche der bei dem aus-
gliedernden Mitglied entstandenen Ansprü-
che und Anwartschaften dem ausgeglieder-
ten Bereich zuzuordnen sind, werden diese 
dem durch Ausgliederung entstandenen Mit-
glied in dem Verhältnis zugerechnet, das dem 
Verhältnis der Zahl der ausgegliederten Be-
schäftigten zur Gesamtzahl der Beschäftig-
ten entspricht, die am Tag vor der Ausgliede-
rung über das ausgliedernde Mitglied pflicht-
versichert waren. 3Für die Höhe der Ansprü-
che und Anwartschaften nach Satz 2 kann die 
Kasse Durchschnittsbeträge errechnen. 4Die 
hinzuzurechnenden Verpflichtungen nach 
Satz 2 vermindern sich um jeweils ein Zwan-
zigstel für je zwölf der in der Zeit zwischen 
dem Beginn und dem Ende der Mitgliedschaft 
im Abrechnungsverband II zurückgelegten 
vollen Monate. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten ent-
sprechend, wenn ein Mitglied Pflichtversi-
cherte von einem anderen Mitglied des Ab-
rechnungsverbandes II im Wege der Ausglie-
derung übernommen hat. 

(8) Der finanzielle Ausgleich vermindert sich 
anteilig, soweit Pflichtversicherungen der Be-
schäftigten des ausgeschiedenen Mitglieds, 
die in den 36 Monaten vor dem Ausscheiden 
durchgehend oder zeitweise bestanden ha-
ben, spätestens drei Monate nach ihrer Been-
digung über ein anderes Mitglied oder meh-
rere andere Mitglieder, auf das oder auf die 
die Aufgaben des früheren Mitglieds überge-
gangen sind (aufnehmende Mitglieder), im 
Abrechnungsverband II fortgesetzt werden. 
 

§ 59b 
Einmalbetrag 

§ 59b 
Einmalbetrag 

 
 
 
… 

§ 59b Absätze 2 bis 4 werden wie folgt geän-
dert: 
 
… 
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(2) 1Für die Ermittlung des Verpflichtungsbar-
wertes und Gesamtverpflichtungsbarwertes sind 
zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitglied-
schaft im Abrechnungsverband II zu berücksich-
tigen  
 
1. Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten, 
künftige Ansprüche von deren Hinterbliebenen 
und ruhende Ansprüche, sowie  
 
2. Versorgungspunkte aus unverfallbaren An-
wartschaften; eine Anwartschaft ist dann unver-
fallbar, wenn die Wartezeit nach § 32 erfüllt oder 
Unverfallbarkeit nach dem Betriebsrentengesetz 
eingetreten ist.  
 
2Entsprechend § 17 Satz 3 sind alle aus der ein-
heitlichen Pflichtversicherung bis zum Zeitpunkt 
der Beendigung der Mitgliedschaft erworbenen 
Ansprüche und Anwartschaften im Abrech-
nungsverband II zu berücksichtigen. 
 
 
(3) 1Die Verpflichtungsbarwerte sind nach den 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik von der Verantwortlichen Aktuarin/dem 
Verantwortlichen Aktuar zu ermitteln. 2Dieser er-
rechnet den Verpflichtungsbarwert für die An-
sprüche und Anwartschaften nach Absatz 2 an-
hand der zum Zeitpunkt der Beendigung der Mit-
gliedschaft maßgeblichen Barwertfaktorenta-
belle nach Absatz 4. 3Die Berechnung des Ver-
pflichtungsbarwerts erfolgt für Versicherte, in-
dem die Versorgungspunkte mit dem Messbe-
trag nach § 33 Absatz 1, dem Faktor 12 und 
dem Faktor der Barwertfaktorentabelle für den 
Status „Aktive/Aktiver“ unter Berücksichtigung 
des jeweiligen versicherungstechnischen Alters 
multipliziert werden. 4Für Betriebsrentner wird 
der Barwert ermittelt, indem der Monatsbetrag 
der Rente ohne Berücksichtigung von Nichtzah-
lungs- und Ruhensregelungen mit dem Faktor 
12 und dem Faktor der Barwertfaktorentabelle 
für den Status „Altersrentnerin/Altersrentner“, 
„Erwerbsminderungsrentnerin/Erwerbsminde-
rungsrentner“, „Witwe/Witwer“ beziehungsweise 
„Waise“ unter Berücksichtigung des jeweiligen 
versicherungstechnischen Alters multipliziert 
wird. 
 
 
 
(4) 1Die Barwertfaktorentabellen sind von der 
Verantwortlichen Aktuarin/dem Verantwortlichen 
Aktuar jährlich nach den anerkannten Regeln 
der Versicherungsmathematik zu ermitteln. 2Sie 
werden zusammen mit dem Gutachten zur Her-
leitung der maßgebenden 

(2) 1Für die Ermittlung des Verpflichtungsbarwer-
tes und Gesamtverpflichtungsbarwertes sind 
zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft 
im Abrechnungsverband II zu berücksichtigen 
 
 
1. Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten, 
künftige Ansprüche von deren Hinterbliebenen 
und ruhende Ansprüche, sowie 

 
2. Versorgungspunkte aus unverfallbaren An-
wartschaften. Eine Anwartschaft ist dann unver-
fallbar, wenn die Wartezeit nach § 32 erfüllt oder 
Unverfallbarkeit nach dem Betriebsrentengesetz 
eingetreten ist.  

 
2Entsprechend § 17 Satz 3 sind alle aus der ein-
heitlichen Pflichtversicherung bis zum Zeitpunkt 
der Beendigung der Mitgliedschaft erworbenen 
Ansprüche und Anwartschaften, in dem Abrech-
nungsverband, aus dem das Mitglied ausge-
schieden ist, zu berücksichtigen. 
 
(3) 1Die Verpflichtungsbarwerte sind nach den 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik von der Verantwortlichen Aktuarin/dem 
Verantwortlichen Aktuar der Kasse zu ermitteln. 
2Diese/r errechnet den Verpflichtungsbarwert für 
die Ansprüche und Anwartschaften nach Absatz 
2 anhand der zum Zeitpunkt der Beendigung der 
Mitgliedschaft maßgebenden Barwertfaktorenta-
belle nach Absatz 4. 3Die Berechnung des Ver-
pflichtungsbarwerts erfolgt für Versicherte, in-
dem die Versorgungspunkte mit dem Messbe-
trag nach § 33 Absatz 1, dem Faktor 12 und dem 
Faktor der Barwertfaktorentabelle für den Status 
„Aktive/r“ unter Berücksichtigung des jeweiligen 
versicherungstechnischen Alters multipliziert 
werden. 4Für Betriebsrentner/innen wird der Bar-
wert ermittelt, indem der Monatsbetrag der Rente 
ohne Berücksichtigung von Nichtzahlungs- und 
Ruhensregelungen mit dem Faktor 12 und dem 
Faktor der Barwertfaktorentabelle für den Status 
„Altersrentner/in“, „Erwerbsminderungsrent-
ner/in“, „Witwe/r“ oder „Waise“ unter Berück-
sichtigung des jeweiligen versicherungstechni-
schen Alters multipliziert wird. 5Das versiche-
rungsmathematische Alter ist das Lebens-
jahr, das an dem Geburtstag, der dem Be-
rechnungsstichtag am nächsten liegt, vollen-
det wird beziehungsweise wurde.  
 
(4) 1Die Barwertfaktorentabellen sind von der 
Verantwortlichen Aktuarin/dem Verantwortlichen 
Aktuar nach den anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik zu berechnen und dem 
ausgeschiedenen Mitglied auf Verlangen in 
Textform zur Verfügung zu stellen. 2Die für die 
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Barwertfaktorentabellen dem ausgeschiedenen 
Mitglied auf Verlangen zur Verfügung gestellt. 
3Die für die Ermittlung der Barwertfaktoren we-
sentlichen Berechnungsparameter sind der 
Rechnungszins, die biometrischen Rechnungs-
grundlagen sowie die jährliche Anpassung der 
Betriebsrenten. 4Als Rechnungszins ist eine Ver-
zinsung in Höhe des in der Deckungsrückstel-
lungsverordnung festgelegten Höchstzinssatzes 
zugrunde zu legen, jedoch höchstens 2,75 Pro-
zent. 5Das versicherungstechnische Alter ist das 
Lebensjahr, das an dem Geburtstag, der dem 
Berechnungsstichtag am nächsten liegt, vollen-
det wird beziehungsweise wurde. 6Als biometri-
sche Rechnungsgrundlagen sind die Heubeck-
Richttafeln 2005G mit einer Altersverschiebung, 
die in den in Satz 9 benannten Durchführungs-
vorschriften bestimmt ist, zu verwenden. 7Auf 
Verlangen stellt die Kasse dem ausgeschiede-
nen Mitglied einen Zugang zu den Heubeck-
Richttafeln 2005G zur Verfügung. 8Die Berück-
sichtigung der jährlichen Anpassung der Be-
triebsrenten erfolgt nach § 37. 9Weitere Festle-
gungen zu sämtlichen Berechnungsparametern 
sowie der Berechnungsmethode regeln die als 
Anhang zu dieser Satzung beschlossenen 
Durchführungsvorschriften zu §§ 15 ff., 59a ff. 
abschließend.  
 
(5) 1Für die Berechnung des Einmalbetrags 
übermittelt die Kasse die erforderlichen Be-
standsdaten an die Verantwortliche Aktuarin/den 
Verantwortlichen Aktuar. 2Sofern die für die Be-
rechnung erforderlichen Daten nach § 13 Absatz 
3 und 6 noch nicht vorliegen, hat das ausge-
schiedene Mitglied diese der Kasse unverzüg-
lich mitzuteilen. 3Kommt das ausgeschiedene 
Mitglied seiner Verpflichtung aus Satz 2 trotz 
Aufforderung und nachfolgender Mahnung nicht 
oder nicht umfassend nach, kann die Kasse das 
versicherungsmathematische Gutachten nach § 
59a Absatz 2 Satz 2 auf Grundlage der bei der 
Kasse bereits vorliegenden und von der Verant-
wortlichen Aktuarin/von dem Verantwortlichen 
Aktuar auf den Zeitpunkt der Beendigung der 
Mitgliedschaft anzupassenden Bestandsdaten 
beauftragen. 4Der auf den Zeitpunkt der Beendi-
gung der Mitgliedschaft berechnete Einmalbe-
trag wird vom Tag nach Beendigung der Mit-
gliedschaft bis zum Ende des Folgemonats nach 
Erstellung des versicherungsmathematischen 
Gutachtens mit dem Rechnungszins des Absatz 
4 Satz 4 aufgezinst.  
 
(6) 1Die Kasse fordert den Einmalbetrag unter 
Vorlage des versicherungsmathematischen Gut-
achtens nach § 59a Absatz 2 Satz 2, dem auch 
die Barwertfaktorentabellen nach Absatz 4 

Ermittlung der Barwertfaktoren wesentlichen Be-
rechnungsparameter sind der Rechnungszins, 
die biometrischen Rechnungsgrundlagen sowie 
die jährliche Anpassung der Betriebsrenten. 3Als 
Rechnungszins ist eine Verzinsung in Höhe des 
in der Deckungsrückstellungsverordnung festge-
legten Höchstzinssatzes zugrunde zu legen, je-
doch höchstens 2,75 Prozent. 4Als biometrische 
Rechnungsgrundlagen sind die Heubeck-Richt-
tafeln, die in den in § 59h benannten Durch-
führungsvorschriften bestimmt sind, zu ver-
wenden. 5Auf Verlangen stellt die Kasse dem 
ausgeschiedenen Mitglied einen Zugang zu den 
Heubeck-Richttafeln, die in den § 59h benann-
ten Durchführungsvorschriften bestimmt 
sind, zur Verfügung. 6Die Berücksichtigung der 
jährlichen Anpassung der Betriebsrenten erfolgt 
nach § 37.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 59b Absätze 5 und 6 werden gestrichen. 
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beigefügt sind, vom ausgeschiedenen Mitglied 
schriftlich an. 2Er ist innerhalb von sechs Mona-
ten nach Zugang der Mitteilung nach § 59a Ab-
satz 2 Satz 1 zu zahlen. 
 

§ 59c 
Optionen zur Zahlung des Einmalbetrages 

§ 59c 
Ratenweise Tilgung des Einmalbetrages 

 
 
(1) 1Das ausgeschiedene Mitglied kann für die 
Erfüllung des nach § 59b berechneten Betrages 
anstelle des Einmalbetrages zwischen folgen-
den Optionen wählen:  
1. 1Das ausgeschiedene Mitglied kann den Ein-
malbetrag zuzüglich einer Verzinsung in Höhe 
des Zinssatzes gemäß § 59b Absatz 4 Satz 4 
sowie einer zusätzlichen jährlichen Verwaltungs-
kostenpauschale von 2 Prozent des pro Jahr zu 
zahlenden Betrages in maximal 20 gleichen 
Jahresraten tilgen (ratenweise Tilgung); die Jah-
resrate ist jeweils vorschüssig zum Jahrestag 
der Beendigung der Mitgliedschaft fällig. 2Das 
ausgeschiedene Mitglied kann jeweils zum Ende 
eines Geschäftsjahres verlangen, dass der Um-
fang einer Insolvenzsicherung nach § 59a Ab-
satz 2 auf den Betrag der Restschuld zum Ende 
des nachfolgenden Geschäftsjahres zuzüglich 
der in diesem Jahr fälligen Jahresrate be-
schränkt wird.  
2. 1Das ausgeschiedene Mitglied kann sich bei 
einer Einmalzahlung oder ratenweisen Tilgung 
auch für die nachträgliche Neuberechnung des 
nach § 59b ermittelten Betrages des zum Zeit-
punkt der Beendigung der Mitgliedschaft verein-
barten Nachberechnungszeitraumes entschei-
den. 2In diesem Fall können während des ver-
einbarten Nachberechnungszeitraums sowohl 
das ausgeschiedene Mitglied als auch die 
Kasse nach jeweils fünf Jahren durch schriftli-
che Erklärung verlangen, dass der zu entrich-
tende Betrag zum Ende des Kalenderjahres, 
das dem Verlangen folgt, auf der Grundlage der 
dann gemäß § 59b Absatz 4 maßgeblichen Be-
rechnungsparameter neu berechnet und dem 
unter Berücksichtigung der laufenden Durch-
schnittsverzinsung und Rentenzahlungen fortge-
schriebenen Verpflichtungsbarwert (Vergleichs-
wert) gegenübergestellt wird. 3Ist der neu ermit-
telte Betrag geringer, als der Vergleichswert, hat 
die Kasse dem ausgeschiedenen Mitglied den 
Differenzbetrag zu erstatten; im umgekehrten 
Fall ist das ausgeschiedene Mitglied verpflichtet, 
den Differenzbetrag innerhalb eines Monats ab 
Zugang der Mitteilung an die Kasse zu zahlen. 
4Zum Ende des vereinbarten Nachberechnungs-
zeitraums wird nach den gleichen Grundsätzen 
eine Schlussrechnung erstellt.  

§ 59c wird wie folgt gefasst: 
 
(1) Entscheidet sich das ausgeschiedene Mit-
glied nach § 59a Absatz 3 Satz 1 für die raten-
weise Tilgung des Einmalbetrages, hat es den 
Einmalbetrag nach § 59b zuzüglich einer Ver-
zinsung in Höhe des bei Ausscheiden gelten-
den Zinssatzes nach § 59b Absatz 4 Satz 3 in 
maximal 20 gleichen Jahresraten zu tilgen.  
 
§ 59c Absatz 1 Nummern 1 bis 3 werden ge-
strichen. 
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3. 1Das ausgeschiedene Mitglied kann bei sei-
ner Entscheidung für die Option der nachträgli-
chen Neuberechnung gemäß Nummer 2 verlan-
gen, dass für die Ermittlung des von ihm nach § 
59b zu zahlenden Betrages der maßgebende 
Rechnungszins um den Faktor 1,66 erhöht wird 
und sich dadurch der anfänglich zu zahlende 
Betrag reduziert. 2Der Erhöhungsfaktor wird für 
die Erstberechnung und die nachträglichen Neu-
berechnungen zugrunde gelegt. 3Bei dieser Op-
tion werden Differenzbeträge zugunsten des 
Mitglieds nicht ausgezahlt, sondern bis zur 
Schlussrechnung vorgetragen. 4Die Schluss-
rechnung erfolgt zum Ende des Nachberech-
nungszeitraums mit den dann maßgeblichen Be-
rechnungsparametern ohne Berücksichtigung 
des Erhöhungsfaktors.  
 
(2) 1Insolvenzfähige Mitglieder können die raten-
weise Tilgung im Rahmen der Zahlungsoptionen 
nach Absatz 1 nur wählen, wenn sie bis zu dem 
in § 59a Absatz 2 Satz 1 genannten Zeitpunkt 
ein Sicherungsmittel in Höhe des Einmalbetrags 
nach § 59b zuzüglich der in § 59b Absatz 4 Satz 
4 geregelten Verzinsung sowie der Summe der 
im Erstattungszeitraum zusätzlich anfallenden 
jährlichen Verwaltungskostenpauschalen nach 
Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 beibringen (Siche-
rungsbetrag). 2Sicherungsmittel sind insbeson-
dere  
1. eine unwiderrufliche Verpflichtungserklärung 
einer oder mehrerer juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts, deren Insolvenzfähigkeit 
durch Gesetz ausgeschlossen ist,  
2. eine unwiderrufliche Deckungszusage eines 
im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen 
Versicherungsunternehmens oder  
3. eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft ei-
nes im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelasse-
nen und mit einer Institutssicherung versehenen 
Kreditinstituts.  
3Wenn während der ratenweisen Tilgung nach 
Absatz 1 Nummer 1 oder der Einmalzahlung 
nach Absatz 1 Nummer 3 Insolvenzfähigkeit ein-
tritt, hat das ausgeschiedene Mitglied bis zum 
Eintritt der Insolvenzfähigkeit eine Sätze 1 und 2 
entsprechende Absicherung beizubringen. 4Wird 
die Absicherung nicht vorgelegt, ist die Kasse 
berechtigt, den sich zu diesem Zeitpunkt erge-
benden Einmalbetrag nach § 59b zu verlangen. 
5Er ist vom ausgeschiedenen Mitglied nach Zu-
gang der schriftlichen Mitteilung über die Forde-
rung mit sofortiger Fälligkeit an die Kasse zu 
zahlen.  
 
(3) 1Die nach Absatz 1 anfallenden Zahlungen 
sind vom ausgeschiedenen Mitglied jeweils in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 1Die erste Jahresrate ist mit Ablauf der 
Frist nach § 59a Absatz 4 Satz 1 zur Zahlung 
fällig. 2Die weiteren Jahresraten sind jeweils 
vorschüssig ein Jahr nach der jeweils zuvor 
fällig gewordenen Rate zu zahlen und werden 
von der Kasse per Mitteilung in Textform an-
gefordert. 3Auf Antrag des ausgeschiedenen 
Mitglieds in Textform oder soweit es mehr als 
drei Monate mit den Tilgungsraten in Verzug ist, 
ist die ratenweise Tilgung vorzeitig zu beenden. 
4Die noch ausstehenden Tilgungsraten werden 
als Einmalbetrag abzüglich der Verzinsung der 
auf die ausstehenden Tilgungsraten entfallenden 
Verzinsung sofort fällig und sind an die Kasse in-
nerhalb eines Monats zu zahlen. 5Das ausge-
schiedene Mitglied kann jeweils zum Ende ei-
nes Geschäftsjahres verlangen, dass der Um-
fang einer Insolvenzsicherung nach § 59f Ab-
satz 1 auf den Betrag der Restschuld be-
schränkt wird. 
 
 
§ 59c Absatz 2 Nummern 1 bis 3 werden ge-
strichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) § 13 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe 
c und Nummer 3 Buchstaben a, b, und e gel-
ten für das ausgeschiedene Mitglied 
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Mitteilungen der Kasse zu zahlen. 2Ist das aus-
geschiedene Mitglied mit den Zahlungen mehr 
als drei Monate in Verzug, ist die Kasse berech-
tigt, die ausstehenden Raten fällig zu stellen be-
ziehungsweise die Schlussrechnung nach Ab-
satz 1 zu erstellen.  
 
(4) 1Soweit eine Neuberechnung nach Absatz 1 
vorgenommen wurde, ist der Sicherungsbetrag 
bei allen Zahlungsmodalitäten unter Berücksich-
tigung der bereits gezahlten Raten jeweils auf 
den neu ermittelten Betrag anzupassen. 2Auf 
Verlangen des ausgeschiedenen Mitglieds er-
folgt eine anteilige Kürzung des Sicherungsum-
fangs nach Entrichtung der jeweiligen Gesamt-
summe der jährlichen Zahlung nach Absatz 1. 
3Das ausgeschiedene Mitglied kann bei einer ra-
tenweisen Tilgung jeweils zum Ende eines Ge-
schäftsjahres verlangen, dass der Umfang einer 
Insolvenzsicherung auf den Betrag der Rest-
schuld zum Ende des nachfolgenden Geschäfts-
jahres zuzüglich der in diesem Jahr fälligen Jah-
resrate beschränkt wird. 4Wählt das Mitglied die 
Option nach Absatz 1 Nummer 3, wird die Insol-
venzsicherung nicht mit dem um 1,66 erhöhten 
Rechnungszins, sondern mit dem Rechnungs-
zins nach § 59b Absatz 4 berechnet.  
 
(5) Die Dauer des Nachberechnungszeitraums 
und die Berechnungen der Beträge nach Absatz 
1 sowie der Vergleichswerte regeln die als An-
hang zu dieser Satzung beschlossenen Durch-
führungsvorschriften zu §§ 15 ff., 59a ff. ab-
schließend. 
 

entsprechend, solange, bis der finanzielle 
Ausgleich vollständig erbracht ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 59c Absatz 5 wird gestrichen. 
 

§ 59d  
Finanzieller Ausgleich bei Personalübergang 

§ 59d  
Nachträgliche Neuberechnung von Einmal-

betrag und ratenweiser Tilgung 

 
 
1Werden von einem Mitglied im Abrechnungsver-
band II Arbeitsverhältnisse auf einen Arbeitge-
ber, der dort nicht Mitglied ist, übertragen oder 
aufgrund einer zwischen dem Mitglied und dem 
anderen Arbeitgeber geschlossenen Vereinba-
rung von diesem Arbeitgeber Arbeitsverhältnisse 
mit ausgeschiedenen Pflichtversicherten des Mit-
glieds begründet, so ist das Mitglied verpflichtet, 
für die ausgeschiedenen Pflichtversicherten und 
die dem übertragenen Bestand zuzuordnenden 
Ansprüche und Anwartschaften einen anteiligen 
finanziellen Ausgleich nach §§ 59b, 59c zu zah-
len; kann nicht festgestellt werden, welche An-
sprüche und Anwartschaften dem übertragenen 
Bestand zuzuordnen sind, so gilt § 12 Absatz 5 
Satz 4 entsprechend. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der 

§ 59d wird wie folgt gefasst: 
 
(1) 1Wählt das ausgeschiedene Mitglied die 
nachträgliche Neuberechnung des Einmalbe-
trages nach § 59b oder der ratenweisen Til-
gung nach § 59c, können sowohl das ausge-
schiedene Mitglied als auch die Kasse inner-
halb des Neuberechnungszeitraums nach 
Absatz 2 nach jeweils fünf Jahren (Neube-
rechnungsstichtage) durch Erklärung in Text-
form einen Monat vor dem Neuberechnungs-
stichtag verlangen, dass der gezahlte Einmal-
betrag auf Grundlage der dann nach § 59b 
maßgebenden Berechnungsparameter neu 
berechnet wird. 2Dafür ist der Verpflichtungs-
barwert unter Berücksichtigung der Be-
standsentwicklung des ausgeschiedenen 
Mitglieds zum Neuberechnungsstichtag neu 
zu berechnen. 3Im Anschluss ist ein 
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andere Arbeitgeber eine Vereinbarung nach § 12 
Absatz 5 geschlossen hat.“ 

Vergleichswert dadurch zu ermitteln, dass 
der bisher zugrunde gelegte Verpflichtungs-
barwert zuzüglich einer Verwaltungskosten-
pauschale von 2 Prozent um die seitdem er-
zielte jährliche Nettoverzinsung im Abrech-
nungsverband II erhöht und um die für das 
ausgeschiedene Mitglied seitdem erbrachten 
Rentenzahlungen zuzüglich einer auf sie ent-
fallenden Verwaltungskostenpauschale von 2 
Prozent sowie die für Überleitungen geleiste-
ten Barwertzahlungen vermindert wird. 4Bei 
einer ratenweisen Tilgung nach §59c ist der 
Vergleichswert nach Maßgabe der Durchfüh-
rungsvorschriften nach § 59h unter Berück-
sichtigung der bis zum Neuberechnungs-
stichtag geleisteten Tilgungsraten zu ermit-
teln. 
 
(2) 1Der Zeitraum, in dem Neuberechnungen 
verlangt werden können (Neuberechnungs-
zeitraum), umfasst maximal 20 Jahre und be-
ginnt mit dem in § 59a Absatz 4 Satz 1 ge-
nannten Zeitpunkt.  
 
(3) 1Ist im Falle des Einmalbetrages der neu 
ermittelte Verpflichtungsbarwert zuzüglich 
einer Verwaltungskostenpauschale von 2 
Prozent geringer als der Vergleichswert, hat 
die Kasse dem ausgeschiedenen Mitglied 
den Differenzbetrag zu erstatten. 2Im umge-
kehrten Fall ist das ausgeschiedene Mitglied 
verpflichtet, den Differenzbetrag an die Kasse 
zu zahlen. 3Die Zahlung nach Satz 1 hat inner-
halb eines Monats nach Zugang der nachträg-
lichen Neuberechnung beim ausgeschiede-
nen Mitglied zu erfolgen. 4Im Falle der raten-
weisen Tilgung ist die Höhe der Tilgungsra-
ten mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, 
der dem jeweiligen Neuberechnungsstichtag 
folgt, unter Berücksichtigung des Differenz-
betrages für den verbleibenden Tilgungszeit-
raum nach § 59c neu festzusetzen.   
 
(4) 1Zum Ablauf des Neuberechnungszeit-
raums ist von der Kasse eine Schlussrech-
nung entsprechend der Regelungen des Ab-
satz 1 für das ausgeschiedene Mitglied in 
Textform zu erstellen. 2Die in ihr ausgewie-
sene Schlusszahlung der Kasse oder des 
ausgeschiedenen Mitglieds ist innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung über 
die Höhe des Betrages als Einmalzahlung zu 
leisten. 
 

§ 59e  
Kosten der versicherungsmathematischen Gut-

achten 

§ 59e  
Finanzieller Ausgleich bei Personalübergang 
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Die Kosten der versicherungsmathematischen 
Gutachten nach §§ 59a bis 59d hat das ausge-
schiedene Mitglied beziehungsweise das Mit-
glied zu tragen, die Kosten für die Erstellung der 
Gutachten über die Barwertfaktorentabellen nach 
§ 59b Absatz 4 und des Gutachtens einer durch 
die Kasse veranlassten Neuberechnung gemäß 
§ 59c Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 trägt die Kasse.“ 
 

§ 59e wird wie folgt gefasst: 
 
1Werden von einem Mitglied im Abrech-
nungsverband II Arbeitsverhältnisse auf ei-
nen Arbeitgeber, der dort nicht Mitglied ist, 
übertragen oder aufgrund einer zwischen 
dem Mitglied und dem anderen Arbeitgeber 
geschlossenen Vereinbarung von diesem Ar-
beitgeber Arbeitsverhältnisse mit ausge-
schiedenen Pflichtversicherten des Mitglieds 
begründet, so ist das Mitglied verpflichtet, für 
die ausgeschiedenen Pflichtversicherten und 
die dem übertragenen Bestand zuzuordnen-
den Ansprüche und Anwartschaften einen fi-
nanziellen Ausgleich nach §§ 59b, 59c oder 
59d zu zahlen. 2Kann nicht festgestellt wer-
den, welche Ansprüche und Anwartschaften 
dem übertragenen Bestand zuzuordnen sind, 
so gilt § 12 Absatz 5 Satz 4 entsprechend. 
3Satz 1 gilt nicht, wenn der andere Arbeitge-
ber eine Vereinbarung nach § 12 Absatz 5 ge-
schlossen hat. 
 

§ 59f 
Finanzwirtschaft, Wirtschaftsführung und Rech-

nungswesen 

§ 59f 
Insolvenzsicherung bei ratenweiser Tilgung 

 
 
(1) Für die Kasse werden jährlich ein Wirtschafts-
plan sowie ein Jahresabschluss bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und An-
hang sowie ein Lagebericht erstellt.  
 
(2) Die für die Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen der Eigenbetriebe der Gemeinden 
geltenden Vorschriften sind sinngemäß anzu-
wenden:  
1. der Jahresabschluss wird in Anlehnung an die 
Versicherungsunternehmens-Rechnungsle-
gungsverordnung vom 8. November 1994 (BGBl. 
I S. 3378) in der jeweils geltenden Fassung ge-
gliedert;  
2. auf die Anwendung der §§ 16, 18, 20 und 26 
Absatz 3 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 
2004 (GV. NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15) in der 
jeweils geltenden Fassung wird verzichtet;  
3. der Jahresabschluss und der Lagebericht sind 
von der Leiterin/dem Leiter der Kasse und von 
der Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer bis 
zum Ablauf des 30. Juni nach dem Ende des 
Wirtschaftsjahres aufzustellen, unter Angabe des 
Datums zu unterzeichnen und nach Prüfung dem 
Kassenausschuss zur Feststellung zuzuleiten. 
 

§ 59f wird wie folgt gefasst: 
 
(1) 1Insolvenzfähige Mitglieder können die ra-
tenweise Tilgung des Einmalbetrages nach § 
59c Absatz 1 nur wählen, wenn sie bis zu dem 
in § 59a Absatz 4 Satz 1 genannten Zeitpunkt 
ein Sicherungsmittel in Höhe des Einmalbe-
trags nach § 59b zuzüglich der in § 59b Ab-
satz 4 Satz 3 geregelten Verzinsung beibrin-
gen. ²Sicherungsmittel sind  
 
1. eine unwiderrufliche Verpflichtungserklä-
rung einer oder mehrerer juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts, deren Insolvenz-
fähigkeit durch Gesetz ausgeschlossen ist, 
2. eine unwiderrufliche Deckungszusage ei-
nes im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelas-
senen Versicherungsunternehmens oder 
3. eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft 
eines im Inland zum Geschäftsbetrieb zuge-
lassenen und mit einer Institutssicherung 
versehenen Kreditinstituts  
 
oder ein mit diesen in ihrer Sicherungsquali-
tät und Verwertbarkeit vergleichbares Siche-
rungsmittel. 3Wenn während der ratenweisen 
Tilgung nach § 59c Absatz 1 Insolvenzfähig-
keit eintritt, hat das ausgeschiedene Mitglied 
binnen sechs Monaten ab dem Eintritt der In-
solvenzfähigkeit eine den Sätzen 1 und 2 ent-
sprechende Absicherung in Höhe des nach § 
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59b berechneten finanziellen Ausgleichs 
oder, soweit eine Neuberechnung nach § 59d 
zu dem späteren Zeitpunkt erfolgt ist, des neu 
berechneten finanziellen Ausgleichs beizu-
bringen. 4Wird die Absicherung nicht vorge-
legt, ist die Kasse berechtigt, den sich zu die-
sem Zeitpunkt ergebenden Einmalbetrag 
nach § 59b zu verlangen. 5Er ist vom ausge-
schiedenen Mitglied nach Zugang der Mittei-
lung in Textform über die Forderung mit so-
fortiger Fälligkeit an die Kasse zu zahlen. 
 
(2) 1Soweit eine Neuberechnung nach § 59d 
Absatz 1 vorgenommen wurde, ist der Siche-
rungsbetrag unter Berücksichtigung der be-
reits gezahlten Raten jeweils auf den neu er-
mittelten Betrag anzupassen. 2Das ausge-
schiedene Mitglied kann jeweils zum Ende ei-
nes Geschäftsjahres verlangen, dass der Si-
cherungsbetrag auf den Betrag der Rest-
schuld zum Ende des nachfolgenden Ge-
schäftsjahres zuzüglich der in diesem Jahr 
fälligen Jahresrate beschränkt wird.   
 

§ 59g 
Kosten der versicherungsmathematischen  

Gutachten 

§ 59g 
Kosten der versicherungsmathematischen 

Gutachten 

 
Gab es bisher nicht 
 

§ 59g wird wie folgt neu eingefügt: 
 
1Die Kosten der versicherungsmathemati-
schen Gutachten nach §§ 59a bis 59e hat das 
ausgeschiedene Mitglied beziehungsweise 
das Mitglied zu tragen. 2Die Kosten des Gut-
achtens einer durch die Kasse veranlassten 
Neuberechnung nach § 59d Absatz 1 Satz 1 
trägt die Kasse. 
 

§ 59h 
Durchführungsvorschriften 

§ 59h 
Durchführungsvorschriften 

 
Gab es bisher nicht. 
 

§ 59h wird wie folgt neu eingefügt: 
 
Weitere Festlegungen zu sämtlichen Berech-
nungsparametern sowie der Berechnungs-
methode 
 
1. des Einmalbetrags nach § 59b  
2. der ratenweisen Tilgung nach § 59c und 
3. der nachträglichen Neuberechnung nach 
§59d 
 
regeln die als Anhang zu dieser Satzung be-
schlossenen Durchführungsvorschriften zu 
§§ 15 ff., 59a ff. abschließend. 
 

§ 60 § 60 
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Ermittlung und Deckung des Finanzbedarfs im 
Abrechnungsverband I 

Ermittlung und Deckung des Finanzbedarfs im 
Abrechnungsverband I 

 
 
(1) 1Die Finanzierung der Leistungsverpflichtun-
gen aus sämtlichen Anwartschaften und Ansprü-
chen sowie der Verwaltungskosten im Abrech-
nungsverband I soll so erfolgen, dass die Finan-
zierungsbelastung der Mitglieder als vom Hun-
dertsatz der zusatzversorgungspflichtigen Ent-
gelte langfristig stabil bleibt. 2Die Länge des Zeit-
raums, für den die Finanzierungsbelastung der 
Mitglieder ermittelt wird (Deckungsabschnitt), be-
trägt daher 100 Jahre. 3Zur Deckung des Finanz-
bedarfs erhebt die Kasse Umlagen gemäß § 62 
und Sanierungsgeld gemäß § 63.  
 
(2) 1Soweit der Finanzbedarf durch Umlagen und 
Sanierungsgeld gedeckt wird, ist ein gleichblei-
bender Finanzierungssatz als Prozentsatz der zu 
erwartenden zusatzversorgungspflichtigen Ent-
gelte (§ 62 Absatz 2) für den Deckungsabschnitt 
festzusetzen. 2Der Finanzierungssatz ist so zu 
bemessen, dass die sich daraus ergebenden Ein-
nahmen zusammen mit dem zu Beginn des De-
ckungsabschnitts vorhandenen Vermögen des 
Abrechnungsverbands I (Teilvermögen) und den 
sonstigen zu erwartenden Einnahmen des Ab-
rechnungsverbands I voraussichtlich ausreichen, 
um die Leistungen sowie die Verwaltungskosten 
während des Deckungsabschnitts erfüllen zu 
können. 3Das Vermögen im Abrechnungsver-
band I soll am Ende des Deckungsabschnitts da-
bei den für das folgende Kalenderjahr zu erwar-
tenden Gesamtausgaben im Abrechnungsver-
band I entsprechen. 4Darüber hinaus soll am 
Ende des Kalenderjahres innerhalb des De-
ckungsabschnitts das Vermögen die für das dann 
folgende Kalenderjahr zu erwartenden Gesamt-
ausgaben im Abrechnungsverband I nicht unter-
schreiten.  
 
(3) 1Die für den Deckungsabschnitt maßgebli-
chen Berechnungsparameter, die sich im Zeitab-
lauf gemäß Absatz 5 ändern können, sind auf der 
Grundlage bester Schätzwerte zu bestimmen 
und zusammen mit der Berechnungsmethode 
zur Bestimmung des Finanzierungssatzes im 
Technischen Geschäftsplan niederzulegen. 2Sie 
umfassen insbesondere die erwartete Verzin-
sung des Vermögens, die biometrischen Berech-
nungsparameter, Annahmen zur voraussichtli-
chen Entwicklung des Versichertenbestandes 
und der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 
sowie Annahmen zum Renteneintrittsalter und zu 
den künftigen Verwaltungskosten.  
 

§ 60 wird wie folgt gefasst: 
 
(1) 1Die Finanzierung der Verpflichtungen aus 
sämtlichen Anwartschaften und Ansprüchen so-
wie der Verwaltungskosten im Abrechnungsver-
band I soll so erfolgen, dass die Finanzierungs-
belastung der Mitglieder als Prozentsatz der zu-
satzversorgungspflichtigen Entgelte langfristig 
stabil bleibt. 2Die Länge des Zeitraums, für den 
die Finanzierungsbelastung der Mitglieder ermit-
telt wird (Deckungsabschnitt), beträgt daher 100 
Jahre. 3Zur Deckung des Finanzbedarfs erhebt 
die Kasse Umlagen nach § 62 und Sanierungs-
geld nach § 63.  
 
(2) 1Soweit der Finanzbedarf durch Umlagen und 
Sanierungsgeld gedeckt wird, ist nach den an-
erkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik ein gleichbleibender Finanzierungssatz 
als Prozentsatz der zu erwartenden zusatzver-
sorgungspflichtigen Entgelte nach § 62 Absatz 2 
für den Deckungsabschnitt festzusetzen. 2Der Fi-
nanzierungssatz ist so zu bemessen, dass die 
sich daraus ergebenden Einnahmen zusammen 
mit dem zu Beginn des Deckungsabschnitts vor-
handenen Vermögen des Abrechnungsverbands 
I (Teilvermögen) und den sonstigen zu erwarten-
den Einnahmen des Abrechnungsverbands I vo-
raussichtlich ausreichen, um die Leistungen so-
wie die Verwaltungskosten während des De-
ckungsabschnitts erfüllen zu können. 3Das Ver-
mögen im Abrechnungsverband I soll am Ende 
des Deckungsabschnitts verbraucht sein. 4Dar-
über hinaus soll am Ende des Kalenderjahres in-
nerhalb des Deckungsabschnitts das Vermögen 
die für das dann folgende Kalenderjahr zu erwar-
tenden Gesamtausgaben im Abrechnungsver-
band I nicht unterschreiten. 
 
 
(3) 1Die Berechnungsparameter für den De-
ckungsabschnitt, deren Annahmen sich im 
Zeitablauf nach Absatz 5 ändern können, sind 
auf der Grundlage bester Schätzwerte zu bestim-
men und zusammen mit der Berechnungsme-
thode zur Bestimmung des Finanzierungssatzes 
im Technischen Geschäftsplan niederzulegen. 
2Sie umfassen die erwartete Verzinsung des 
Vermögens, die biometrischen Rechnungs-
grundlagen, Annahmen zur voraussichtlichen 
Entwicklung des Versichertenbestandes und der 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelte sowie An-
nahmen zum Renteneintrittsalter und zu den 
künftigen Verwaltungskosten. 
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(4) Nach spätestens fünf Jahren ist der Finanz-
bedarf für einen neuen Deckungsabschnitt zu 
überprüfen und der Finanzierungssatz gemäß 
Absatz 2 auf Vorschlag der Verantwortlichen Ak-
tuarin/des Verantwortlichen Aktuars durch den 
Kassenausschuss zu beschließen.  
 
 
(5) 1Im Rahmen der periodischen Überprüfung 
des Finanzbedarfs gemäß Absatz 4 sowie der 
jährlichen Überprüfung der Finanzlage der Kasse 
gemäß § 8 Absatz 1 hat die Verantwortliche Ak-
tuarin/der Verantwortliche Aktuar eine Einschät-
zung darüber abzugeben, ob und inwieweit die 
tatsächliche und zukünftig zu erwartende Ent-
wicklung den maßgeblichen Berechnungspara-
metern des Technischen Geschäftsplans ent-
spricht. 2Wenn die Verantwortliche Aktuarin/der 
Verantwortliche Aktuar feststellt, dass sich die 
Annahmen, die den maßgeblichen Berechnungs-
parametern für die Ermittlung des Finanzbedarfs 
zugrunde lagen, geändert haben, hat sie/er dar-
zulegen, welche Änderung der maßgeblichen 
Berechnungsparameter er im Hinblick auf die er-
warteten Entwicklungen für erforderlich hält und 
unter Berücksichtigung der Bestimmungen des 
Absatzes 2 Satz 1 die Auswirkungen auf den Fi-
nanzierungssatz zu beschreiben. 3Kommt die 
Verantwortliche Aktuarin/der Verantwortliche Ak-
tuar zu der Einschätzung, dass sich der Finanz-
bedarf anders entwickelt, als angenommen, hat 
sie/er geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, 
über die der Kassenausschuss entscheidet. 
 
 
 
 
 
 
(6) 1Im Falle eines Vermögenstransfers gemäß § 
55 Absatz 3 Satz 3 sind die Versicherten im Hin-
blick auf eine eventuelle Eigenbeteiligung an der 
Umlage und an dem Zusatzbeitrag bei einer Neu-
festsetzung des Finanzierungssatzes im Abrech-
nungsverband I so zu stellen, als ob ein Vermö-
genstransfer nicht stattgefunden hätte. 2Die hier-
für notwendigen Vergleichsberechnungen erfol-
gen durch die Verantwortliche Aktuarin/den Ver-
antwortlichen Aktuar im Rahmen der Feststellung 
des Finanzbedarfs nach Absatz 2. 

(4) Nach spätestens fünf Jahren ist der Finanz-
bedarf zu überprüfen (periodische Überprü-
fung) und über den Finanzierungssatz nach 
Absatz 2 auf Grundlage eines Vorschlags der 
Verantwortlichen Aktuarin/des Verantwortlichen 
Aktuars erneut durch den Kassenausschuss zu 
beschließen.  
 
(5) 1Im Rahmen der periodischen Überprüfung 
des Finanzbedarfs gemäß Absatz 4 sowie der 
jährlichen Überprüfung der Finanzlage der 
Kasse nach § 8 Absatz 1 hat die Verantwortliche 
Aktuarin/der Verantwortliche Aktuar eine Ein-
schätzung darüber abzugeben, ob und inwieweit 
die tatsächliche und zukünftig zu erwartende 
Entwicklung der Annahmen zu den Berech-
nungsparametern, denjenigen des Techni-
schen Geschäftsplans entspricht. 2Wenn die Ver-
antwortliche Aktuarin/der Verantwortliche Aktuar 
feststellt, dass sich die Annahmen, die den Be-
rechnungsparametern für die Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs zugrunde lagen, geändert haben, 
hat sie/er darzulegen, welche Änderung der An-
nahmen zu den Berechnungsparametern 
sie/er im Hinblick auf die erwarteten Entwicklun-
gen für erforderlich hält. 3Hierzu hat die Verant-
wortliche Aktuarin/der Verantwortliche Ak-
tuar unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
des Absatzes 2 Satz 1 die Auswirkungen auf den 
Finanzierungssatz zu beschreiben. 4Kommt die 
Verantwortliche Aktuarin/der Verantwortliche Ak-
tuar zu der Einschätzung, dass sich der Finanz-
bedarf anders entwickelt, als angenommen, hat 
sie/er geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, 
auf deren Grundlage der Kassenausschuss 
entscheidet. 5Soweit eine Anpassung der An-
nahmen erfolgt, ist auch der Technische Ge-
schäftsplan entsprechend zu ändern.  
 
(6) 1Im Falle eines Vermögenstransfers nach § 
55 Absatz 6 Satz 3 sind die Versicherten im Hin-
blick auf eine eventuelle Eigenbeteiligung an der 
Umlage und an dem Zusatzbeitrag bei einer Neu-
festsetzung des Finanzierungssatzes im Abrech-
nungsverband I so zu stellen, als ob ein Vermö-
genstransfer nicht stattgefunden hätte. 2Die hier-
für notwendigen Vergleichsberechnungen erfol-
gen durch die Verantwortliche Aktuarin/den Ver-
antwortlichen Aktuar im Rahmen der Feststel-
lung des Finanzbedarfs nach Absatz 2. 
 

§ 60a 
Ermittlung und Deckung des Finanzbedarfs im 

Abrechnungsverband II 

§ 60a 
Ermittlung und Deckung des Finanzbedarfs im 

Abrechnungsverband II 

 
 

§ 60a wird wie folgt gefasst: 
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(1) 1Der Pflichtbeitragssatz im Abrechnungsver-
band II ist nach den anerkannten Regeln der Ver-
sicherungsmathematik auf Vorschlag der Verant-
wortlichen Aktuarin/des Verantwortlichen Aktuars 
so festzusetzen, dass die zu entrichtenden Bei-
träge zusammen mit dem vorhandenen Vermö-
gen und den sonstigen zu erwartenden Einnah-
men des Abrechnungsverbandes voraussichtlich 
ausreichen, um die satzungs- und betriebsren-
tenrechtlichen Leistungsverpflichtungen aus den 
Anwartschaften und Ansprüchen dauerhaft erfül-
len zu können. 2Grundlage für die Festsetzung 
des Pflichtbeitragssatzes sind die im Techni-
schen Geschäftsplan definierten maßgeblichen 
Berechnungsparameter. 3Diese umfassen den 
Rechnungszins zur Abzinsung der Verpflichtun-
gen, die biometrischen Berechnungsparameter 
sowie Annahmen zum Renteneintrittsalter und zu 
den künftigen Verwaltungskosten.  
 
 
(2) 1Kommt die Verantwortliche Aktuarin/der Ver-
antwortliche Aktuar im Zusammenhang mit der 
Überprüfung der Finanzlage gemäß § 8 Absatz 1 
zu der Einschätzung, dass die dauernde Erfüll-
barkeit der Verpflichtungen auf der Grundlage 
der aktuellen Pflichtbeiträge und der künftig er-
warteten Überschüsse nicht mehr gewährleistet 
ist, hat sie/er geeignete Konsolidierungsmaßnah-
men (z.B. die Anpassung des Pflichtbeitragssat-
zes) vorzuschlagen, über die der Kassenaus-
schuss entscheidet. 2Soweit der Pflichtbeitrag zur 
Herstellung oder Wiederherstellung einer ange-
messenen Kapitalausstattung oder zur Finanzie-
rung der Verstärkung der Berechnungsparame-
ter auf Grund einer unvorhersehbaren und nicht 
nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse 
dient, kann er als Sonderzuschlag erhoben und 
in der Pflichtbeitragsabrechnung als Bestandteil 
des Pflichtbeitrags gegenüber dem Mitglied je-
weils gesondert ausgewiesen werden. 
 
(3) Weist der Abrechnungsverband eine ange-
messene Kapitalausstattung auf und kommt die 
Verantwortliche Aktuarin/der Verantwortliche Ak-
tuar im Zusammenhang mit der Überprüfung der 
Finanzlage gemäß § 8 Absatz 1 zu der Einschät-
zung, dass der Pflichtbeitragssatz abgesenkt 
werden kann, ohne die dauernde Erfüllbarkeit der 
Verpflichtungen zu gefährden, hat sie/er geeig-
nete Entlastungsmaßnahmen vorzuschlagen, 
über die der Kassenausschuss entscheidet. 
 
(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 anzuwenden-
den Grundsätze und Einzelheiten zur Bestim-
mung der maßgeblichen Berechnungsparameter 
können in Durchführungsvorschriften geregelt 

(1) Für die Finanzierung der Verpflichtungen 
und Verwaltungskosten im Abrechnungsver-
band II gelten die für den Abrechnungsver-
band I in den §§ 60 Absatz 1 Satz 1 und 2 so-
wie Absatz 3 festgelegten Grundsätze.  
  
(2) 1Soweit die Anwartschaften und Ansprü-
che im Abrechnungsverband II im Wege der 
Umlage finanziert werden (umlagefinanziert 
geführte Verpflichtungen), erhebt die Kasse 
Umlagen nach § 61 Nummer 1. 2Der Umlage-
satz ist nach den in § 60 Absatz 2 für die Er-
mittlung des gleichbleibenden Finanzie-
rungssatzes festgelegten Grundsätzen zu be-
messen. 3Das aus Umlagen gebildete Puffer-
vermögen ist separat von dem aus Pflichtbei-
trägen nach Absatz 3 gebildeten Deckungs-
vermögen zu führen, zu verwalten und fortzu-
entwickeln. 4Ein Sanierungsgeld wird nicht 
erhoben. 
  
(3) 1Soweit Anwartschaften und Ansprüche 
im Abrechnungsverband II im Wege der Kapi-
taldeckung finanziert werden (kapitalgedeckt 
geführte Verpflichtungen), erhebt die Kasse 
Pflichtbeiträge nach § 61 Nummer 4. 2Der 
Pflichtbeitragssatz ist nach den anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik auf 
Vorschlag der Verantwortlichen Aktuarin/des 
Verantwortlichen Aktuars so festzusetzen, 
dass die in dem nach Absatz 1 festgelegten 
Deckungsabschnitt zu entrichtenden     
Pflichtbeiträge zusammen mit dem aus den 
Pflichtbeiträgen nach § 55 Absatz 3 gebilde-
ten Deckungsvermögen  und den daraus zu 
erwartenden Einnahmen des Abrechnungs-
verbandes voraussichtlich ausreichen, um 
die satzungs- und betriebsrentenrechtlichen 
Verpflichtungen aus kapitalgedeckt geführ-
ten Anwartschaften und Ansprüchen ein-
schließlich der damit verbundenen Verwal-
tungskosten dauerhaft erfüllen zu können 
und die für diese Verpflichtungen gebildete 
Deckungsrückstellung zu einem vom Kas-
senausschuss zu beschließenden Zeitpunkt, 
spätestens am Ende des Deckungsab-
schnitts, vollständig mit Vermögen zu bede-
cken.  
  
 
 
 
 
(4) Grundlage für die Festsetzung der Finan-
zierungsätze für die Umlagen und die Pflicht-
beiträge sind die im Technischen Geschäfts-
plan niedergelegten Berechnungsparameter, 
für die die Vorgaben des § 60 Absatz 3 gelten.  
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werden, die vom Kassenausschuss zu beschlie-
ßen sind. 
 

  
(5) 1Kommt die Verantwortliche Aktuarin/der 
Verantwortliche Aktuar im Zusammenhang 
mit der periodischen Überprüfung der Finanz-
lage nach § 8 Absatz 1 zu der Einschätzung, 
dass die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflich-
tungen auf der Grundlage der erhobenen Um-
lagen und Pflichtbeiträge und der künftig er-
warteten Überschüsse nicht mehr gewähr-
leistet ist, hat sie/er geeignete Maßnahmen 
(zum Beispiel die Anpassung der Hebesätze 
oder des Anteils der Umlagefinanzierung und 
der kapitalgedeckten Finanzierung an der Ge-
samtfinanzierung sowie der daraus resultie-
renden Hebesätze) vorzuschlagen, auf deren 
Grundlage der Kassenausschuss nach billi-
gem Ermessen entscheidet. 2Soweit der 
Pflichtbeitrag zur Herstellung oder Wieder-
herstellung einer angemessenen Kapitalaus-
stattung oder zur Finanzierung der Verstär-
kung der Berechnungsparameter auf Grund 
einer unvorhersehbaren und nicht nur vo-
rübergehenden Änderung der Verhältnisse 
dient, kann er als Sonderzuschlag erhoben 
und in der Pflichtbeitragsabrechnung als Be-
standteil des Pflichtbeitrags gegenüber dem 
Mitglied jeweils gesondert ausgewiesen wer-
den. 
  
(6) 1Kommt die Verantwortliche Aktuarin/der 
Verantwortliche Aktuar im Rahmen der perio-
dischen Überprüfung der Finanzlage nach § 8 
Absatz 1 zu der Einschätzung, dass der Um-
lagesatz und/oder der Pflichtbeitragssatz ab-
gesenkt werden können, ohne die dauernde 
Erfüllbarkeit der Verpflichtungen zu gefähr-
den, hat sie/er geeignete Entlastungsmaß-
nahmen vorzuschlagen, auf deren Grundlage 
der Kassenausschuss nach billigem Ermes-
sen entscheidet. 2Der Pflichtbeitragssatz ist 
mindestens so hoch festzulegen, dass die da-
raus resultierenden Beitragseinnahmen dem 
Barwert der neu entstehende kapitalgedeckt 
geführten Anwartschaften zuzüglich Verwal-
tungskosten unter den dann gültigen Annah-
men entsprechen. 
 

§ 62 
Umlagen / Pflichtbeiträge 

§ 62 
Umlagen / Pflichtbeiträge 

 
 
(1) 1Die Umlage beträgt 4,5 Prozent des zusatz-
versorgungspflichtigen Entgelts (Absatz 2); im 
Abrechnungsverband II wird der Pflichtbeitrag als 
Prozentsatz des zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelts (Absatz 2) festgelegt. 2Der Umlagesatz 
ist anzupassen, sobald eine der beiden 

§ 62 wird wie folgt geändert: 
 
(1) 1Die Umlage in den Abrechnungsverbän-
den I und II sowie der Pflichtbeitrag im Ab-
rechnungsverband II werden als Prozentsatz 
des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts nach 
Absatz 2 festgelegt. 2Der Umlagesatz im Ab-
rechnungsverband I ist anzupassen, sobald 
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Bedingungen für die Erhebung des Sanierungs-
geldes gemäß § 63 Absatz 3 nicht mehr erfüllt ist. 
 
 
… 
(4) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann 
für Mitglieder der Kasse, die sich in einer wirt-
schaftlichen Notlage befinden, für die Pflichtver-
sicherung geregelt werden, dass für die Zusage 
von Leistungen für die Dauer von bis zu drei Jah-
ren bis zu einer Mindesthöhe von 2 Prozent von 
der nach § 34 Absatz 2 zugesagten Leistung ab-
gewichen werden kann; dies gilt auch für nicht ta-
rifgebundene Mitglieder bei Vorliegen einer be-
trieblichen oder überbetrieblichen Vereinbarung 
mit Zustimmung der Kasse. 2Entsprechend der 
Verminderung der Leistungszusage für die bei 
dem Mitglied beschäftigten Pflichtversicherten 
reduziert sich für die Mitglieder insoweit die zu 
tragende Umlagebelastung beziehungsweise der 
zu zahlende Beitrag an die Zusatzversorgungs-
einrichtung. 3Die Regelung kann über die in Satz 
1 genannte Dauer hinaus verlängert werden. 
 

eine der beiden Bedingungen für die Erhebung 
des pauschalen Sanierungsgeldes nach § 63 
Absatz 3 nicht mehr erfüllt ist. 
 
… 
(4) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann 
für Mitglieder der Kasse, die sich in einer wirt-
schaftlichen Notlage befinden, für die Pflichtver-
sicherung geregelt werden, dass für die Zusage 
von Leistungen für die Dauer von bis zu drei Jah-
ren bis zu einer Mindesthöhe von 2 Prozent von 
der nach § 34 Absatz 2 zugesagten Leistung ab-
gewichen werden kann. 2Dies gilt auch für nicht 
tarifgebundene Mitglieder bei Vorliegen einer be-
trieblichen oder überbetrieblichen Vereinbarung 
mit Zustimmung der Kasse. 3Entsprechend der 
Verminderung der Leistungszusage für die bei 
dem Mitglied beschäftigten Pflichtversicherten 
reduziert sich für die Mitglieder insoweit die zu 
tragende Umlagebelastung beziehungsweise 
der zu zahlende Beitrag an die Kasse. 4Die Re-
gelung kann über die in Satz 1 genannte Dauer 
hinaus verlängert werden. 
 

§ 63 
Sanierungsgeld 

§ 63 
Sanierungsgeld 

 
 
(3) … 3Bei der Ermittlung der Deckungsrückstel-
lung der zum Jahresende bestehenden Altver-
pflichtungen ist auf die geschäftsplanmäßigen 
Berechnungsparameter für die Ermittlung der 
Deckungsrückstellung im Rahmen der versiche-
rungstechnischen Bilanz gemäß § 66 abzustel-
len. 4Die Verantwortliche Aktuarin/ der Verant-
wortliche Aktuar hat die Voraussetzungen für die 
Erhebung des Sanierungsgelds gemäß Satz 1 in 
seinem jährlichen Bericht zur Finanzlage gemäß 
§ 8 Absatz 1 zu prüfen und eine Aussage darüber 
zu treffen, ob und inwieweit die Voraussetzungen 
gemäß Satz 1 erfüllt sind. 
 

§ 63 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
(3) … 3Bei der Ermittlung der Deckungsrückstel-
lung der zum Jahresende bestehenden Altver-
pflichtungen ist auf die geschäftsplanmäßigen 
Berechnungsparameter für die Ermittlung der 
fiktiven Deckungsrückstellung im Rahmen der 
versicherungstechnischen Bilanz nach § 66 ab-
zustellen. 4Die Verantwortliche Aktuarin/ der Ver-
antwortliche Aktuar hat die Voraussetzungen für 
die Erhebung des Sanierungsgelds nach Satz 1 
in seinem jährlichen Bericht zur Finanzlage nach 
§ 8 Absatz 1 zu prüfen und eine Aussage darüber 
zu treffen, ob und inwieweit die Voraussetzungen 
nach Satz 1 erfüllt sind. 
 

§ 65 
Fälligkeit von Beiträgen, Umlagen, Sanierungs-

geldern und Zusatzbeiträgen 

§ 65 
Fälligkeit der Aufwendungen für die Pflicht-

versicherung 

 
 
1Die Beiträge, Umlagen, Sanierungsgelder und 
Zusatzbeiträge sind in dem Zeitpunkt fällig, in 
dem das zusatzversorgungspflichtige Entgelt den 
Versicherten zufließt. 2Zahlungen, die nach die-
sem Zeitpunkt eingehen, sind bis zum Tage der 
Gutschrift mit jährlich fünf Prozentpunkten über 
dem am Ende des jeweiligen Zinsberechnungs-
zeitraumes geltenden Basiszinssatz nach § 247 

§ 65 wird wie folgt geändert: 
 
1Die Aufwendungen für die Pflichtversiche-
rung nach § 61 sind in dem Zeitpunkt fällig, in 
dem das zusatzversorgungspflichtige Entgelt 
den Versicherten zufließt. 2Zahlungen, die nach 
diesem Zeitpunkt eingehen, sind bis zum Tage 
der Gutschrift mit jährlich fünf Prozentpunkten 
über dem am Ende des jeweiligen Zinsberech-
nungszeitraumes geltenden Basiszinssatz nach 
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Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu ver-
zinsen. 
 

§ 247 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
zu verzinsen. 
 
 

§ 66  
Überschussverteilung 

§ 66 
Überschussverteilung 

 
 
(1) 1Im Rahmen der versicherungstechnischen 
Bilanz für die Pflichtversicherung werden die 
Überschüsse jährlich bis zum Jahresende für das 
vorangegangene Geschäftsjahr jeweils getrennt 
für den Abrechnungsverband I und II festgestellt. 
2Soweit im Abrechnungsverband I eine Kapital-
deckung vorhanden ist, werden dabei die tat-
sächlich erzielten Kapitalerträge berücksichtigt. 
3Soweit dort keine Kapitaldeckung vorhanden ist, 
wird die durchschnittliche laufende Verzinsung 
der zehn nach der Bilanzsumme größten Pensi-
onskassen gemäß dem zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung der versicherungstechnischen Bilanz je-
weils aktuellen Geschäftsbericht der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugrunde 
gelegt. 4Soweit Mittel aus dem Abrechnungsver-
band I zur Deckung eines bilanziellen Fehlbetra-
ges gemäß § 59 Absatz 3 Satz 3 in die freiwillige 
Versicherung überführt werden, sind diese Mittel 
dem Abrechnungsverband I bei der Aufstellung 
der versicherungstechnischen Bilanz als fiktives 
Vermögen nach Maßgabe des Technischen Ge-
schäftsplans hinzuzurechnen, um die Versicher-
ten bezogen auf die Feststellung der Über-
schüsse im Ergebnis so zu stellen, als ob ein Ver-
mögenstransfer nicht stattgefunden hätte. 
 
 
 
 
 
(2) Über die Zuteilung von Bonuspunkten sowie 
die Entlastung von Mitgliedern, soweit diese im 
Abrechnungsverband II Arbeitgeberpflichtbei-
träge von mehr als 4 Prozent der zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelte geleistet haben, ent-
scheidet der Kassenausschuss auf Vorschlag 
der Verantwortlichen Aktuarin/des Verantwortli-
chen Aktuars. 
 
(3) 1Für die Zuteilung der Bonuspunkte kommen 
die am Ende des laufenden Geschäftsjahres 
Pflichtversicherten sowie die zum gleichen Zeit-
punkt beitragsfrei Versicherten, die eine Warte-
zeit von 120 Umlage-/Pflichtbeitragsmonaten er-
füllt haben, in Betracht; § 32 Absatz 1 Satz 4 gilt 
entsprechend. 2Beschäftigte, deren Arbeitsver-
hältnis in Folge von Witterungseinflüssen oder 
wegen anderer Naturereignisse nach 

§ 66 wird wie folgt geändert: 
 
(1) 1Im Rahmen der versicherungstechnischen 
Bilanz für die Pflichtversicherung werden die 
Überschüsse jährlich bis zum Jahresende für das 
vorangegangene Geschäftsjahr jeweils getrennt 
für den Abrechnungsverband I und den Abrech-
nungsverband II festgestellt. 2Soweit eine Kapi-
taldeckung vorhanden ist, werden dabei die tat-
sächlich erzielten Kapitalerträge berücksichtigt. 
3Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, 
wird die durchschnittliche laufende Verzinsung 
der zehn nach der Bilanzsumme größten Pensi-
onskassen nach dem zum Zeitpunkt der Fertig-
stellung der versicherungstechnischen Bilanz je-
weils aktuellen Geschäftsbericht der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugrunde 
gelegt. 4Näheres regelt der Technische Ge-
schäftsplan.  
 
(2) Soweit Mittel aus dem Abrechnungsverband I 
zur Deckung eines bilanziellen Fehlbetrages 
nach § 59 Absatz 3 Satz 3 in den Abrech-
nungsverband der freiwilligen Versicherung 
überführt werden, sind diese Mittel dem Abrech-
nungsverband I bei der Aufstellung der versiche-
rungstechnischen Bilanz als fiktives Vermögen 
nach Maßgabe des Technischen Geschäftsplans 
hinzuzurechnen, um die Versicherten bezogen 
auf die Feststellung der Überschüsse im Ergeb-
nis so zu stellen, als ob ein Vermögenstransfer 
nicht stattgefunden hätte. 
 
(3) Über die Zuteilung von Bonuspunkten sowie 
die Entlastung von Mitgliedern, soweit diese im 
Abrechnungsverband II Arbeitgeberpflichtbei-
träge von mehr als 4 Prozent der zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelte geleistet haben, ent-
scheidet der Kassenausschuss nach billigem 
Ermessen auf Vorschlag der Verantwortlichen 
Aktuarin/des Verantwortlichen Aktuars. 
 
(4) 1Für die Zuteilung der Bonuspunkte kommen 
die am Ende des laufenden Geschäftsjahres 
Pflichtversicherten sowie die zum gleichen Zeit-
punkt beitragsfrei Versicherten, die eine Warte-
zeit von 120 Umlagemonaten beziehungsweise 
Pflichtbeitragsmonaten erfüllt haben, in Betracht. 
2§ 32 Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 3Be-
schäftigte, deren Arbeitsverhältnis in Folge von 
Witterungseinflüssen oder wegen anderer Natur-
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besonderen tarifvertraglichen Vorschriften geen-
det hat und die bei Wiederaufnahme der Arbeit 
Anspruch auf Wieder-einstellung haben, sowie 
Saisonbeschäftigte, die bei Beginn der nächsten 
Saison voraussichtlich wieder eingestellt würden, 
gelten als Pflichtversicherte im Sinne des Satzes 
1.   

ereignisse nach besonderen tarifvertraglichen 
Vorschriften geendet hat und die bei Wiederauf-
nahme der Arbeit Anspruch auf Wiedereinstel-
lung haben, sowie Saisonbeschäftigte, die bei 
Beginn der nächsten Saison voraussichtlich wie-
der eingestellt würden, gelten als Pflichtversi-
cherte im Sinne des Satzes 1.   

 

§ 79 
Weggefallen 

§ 79 
Übergangsregelungen zu §§ 15a und 15b 

 
Gab es bisher nicht. 

§ 79 wird wie folgt gefasst: 
 
Für die zwischen dem 19. Juli 2019 und dem 
11. Mai 2023 ausgeschiedenen Mitglieder gel-
ten die §§ 15a und 15b in der Fassung der 7. 
Satzungsänderung vom 18. Juli 2019, jedoch 
mit der Maßgabe, dass die Regelung zur Ver-
zinsung des finanziellen Ausgleichs nach § 
15a Absatz 4 Satz 4 entfällt und im Hinblick 
auf die möglichen Sicherungsmittel § 15b Ab-
satz 2 Satz 2 in der Fassung der 8. Satzungs-
änderung vom 11. Mai 2023 gilt. 

§ 79a § 79a 
Vollständige Beibehaltung der kapitalge-

deckten Finanzierung im Abrechnungs-

verband II 

 
Gab es bisher nicht. 

§ 79a wird wie folgt neu eingefügt: 
 
(1) 1Die Kasse hat zum 01. Januar 2024 durch 
die 8. Satzungsänderung vom 11. Mai 2023 
eine hybride Finanzierung im Abrechnungs-
verband II eingerichtet. 2Zum 01. Januar 2024 
wird die Kasse einen Umlageanteil erheben, 
soweit die ausdrückliche Zustimmung einer 
nach den anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik zu bestimmenden ausrei-
chend großen Zahl von Mitgliedern vorliegt.  
3Für die Mitglieder, die in diesem Fall der Um-
stellung der kapitalgedeckten Finanzierung 
auf eine hybride Finanzierung im Sinne einer 
Erhebung eines Umlageanteils zum 01. Ja-
nuar 2024 nicht fristgerecht in Textform zuge-
stimmt haben, wird innerhalb des Abrech-
nungsverbandes II ein eigenes Versicherten-
kollektiv mit eigenem Vermögensstock einge-
richtet, soweit die Zahl dieser Mitglieder nach 
den anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik ausreichend groß ist. 4Ist die Zahl 
der Mitglieder, die ihre Zustimmung zur Um-

stellung der kapitalgedeckten Finanzierung 

auf eine hybride Finanzierung nicht fristge-

recht abgegeben haben, zu klein ist, gelten 

die Sätze 1 und 2 auch für diese Mitglieder, 

sofern diese nicht von ihrem 
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Sonderkündigungsrecht zum Ablauf des 31. 

Dezember 2023 Gebrauch gemacht haben. 
 

(2) 1Im Fall von Absatz 1 Satz 3 gilt für die dort 

genannten Mitglieder diese Satzung mit den 

folgenden Besonderheiten. 2Abweichend von 

§ 55 Absatz 3, § 60a und § 62 schuldet das 

Mitglied für den Zeitraum ab dem 01. Januar 

2024 ausschließlich Pflichtbeiträge, die sich 

durch Anwendung eines Pflichtbeitragssat-

zes auf die Bemessungsgrundlage der zu-

satzversorgungspflichtigen Entgelte erge-

ben. 3Umlagen nach § 60a Absatz 2 werden 

also nicht erhoben. 4Bei der durch den Kas-

senausschuss nach den anerkannten Regeln 

der Versicherungsmathematik auf Vorschlag 

der Verantwortlichen Aktuarin/des Verant-

wortlichen Aktuars vorzunehmenden Fest-

setzung sind § 60a Absatz 3 Satz 2 und Ab-

satz 6 dementsprechend mit der Maßgabe an-

zuwenden, dass nur das eigene Versicherten-

kollektiv sowie der eigene Vermögensstock 

nach Absatz 1 Satz 3 einbezogen wird. 5§ 60a 

Absatz 5 Satz 1 findet für Mitglieder im Sinne 

von Absatz 1 Satz 3 mit der Maßgabe Anwen-

dung, dass die Erhebung einer Umlage auch 

in diesem Fall nicht in Betracht kommt.     

 

(3) Wenn und soweit innerhalb des aus-

schließlich im Wege der kapitalgedeckten Fi-

nanzierung geführten Versicherungskollek-

tivs die Risikotragfähigkeit so weit absinkt, 

dass eine Kalkulation der Pflichtbeiträge 

nach besten Schätzwerten nicht mehr den an-

erkannten Regeln der Versicherungsmathe-

matik entspricht, können nach Maßgabe des 

Technischen Geschäftsplans auf Vorschlag 

der Verantwortlichen Aktuarin/des Verant-

wortlichen Aktuars zusätzliche Sicherheiten  

bei der Kalkulation der Pflichtbeiträge für die-

ses Versicherungskollektiv berücksichtigt 

werden.  

 


